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Kirchenverordnung
zur Änderung der Kirchenverordnung über den

Erholungsurlaub und den Sonderurlaub für
Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrverwalter, 

Pfarrverwalterinnen und Vikare, Vikarinnen
Vom 15. Februar 2007

Die Kirchenverordnung über den Erholungsurlaub und den
Sonderurlaub für Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrverwalter,
Pfarrverwalterinnen und Vikare, Vikarinnen vom 11. Novem-
ber 1998 (ABl. 1999 S. 22), zuletzt geändert am 24. April 2003
(ABl. S. 45), wird wie folgt geändert:

§ 1

1. § 1 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Der Antrag ist unter Verwendung des vom Landeskir-
chenamt vorgeschriebenen Vordruckes an die zuständige Prop-
stei (Propst oder Pröpstin) zu richten.“

2. § 4 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Darüber hinaus erhalten Pfarrerinnen und Pfarrer
Dienstbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge entsprechend
der für die privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden gel-
tenden Regelungen der Dienstvertragsordnung.“

§ 2

Diese Kirchenverordnung tritt mit Verkündung in Kraft.

Wolfenbüttel, den 15. Februar 2007

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr.  Webe r
Landesb i s cho f
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Bekanntmachung 
des Kirchenbeamtengesetzes der EKD 

vom 10. November 2005

Auf Grund des Artikels 100 Abs. 2 der Verfassung der Ev.-
luth. Landeskirche in Braunschweig vom 6. Februar 1970
(ABl. 1970 S. 46) in der Neufassung vom 7. Mai 1984 (ABl.
1984 S. 14) wird nachfolgend das Kirchenbeamtengesetz der
EKD vom 10. November 2005 (ABl. EKD 2005 S. 551)
bekannt gemacht. 

Wolfenbüttel, den 31. Januar 2007

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Landeskirchenamt

Vol lbach

Beschluss der Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland zum Kirchengesetz 

über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
in der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD) 
Vom 10. November 2005

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat
mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund des Artikels
10 Abs. 1 und Abs. 2 Buchstabe a und des Artikels 10 a Abs. 2
Buchstabe b und c der Grundordnung der Evangelischen Kir-
che in Deutschland das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Dienst im Kirchenbeamtenverhältnis
§ 2 Geltungsbereich, Dienstherrnfähigkeit
§ 3 Funktionsvorbehalt 

Teil 2 Das Kirchenbeamtenverhältnis

Kapitel 1 Allgemeines

§ 4 Dienstherr, oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzte,
Vorgesetzte, Dienstaufsicht

§ 5 Dienst bei mehreren Rechtsträgern 
§ 6 Arten des Kirchenbeamtenverhältnisses

Kapitel 2 Ernennung

§ 7 Begründung und Veränderung des Kirchenbeamten-
verhältnisses

§ 8 Voraussetzungen 
§ 9 Wirksamkeit der Ernennung
§ 10 Nichtigkeit der Ernennung
§ 11 Rücknahme der Ernennung 
§ 12 Unwirksamkeit der Ernennung, Amtshandlungen 
§ 13 Beförderung, Durchlaufen vom Ämtern

Kapitel 3 Laufbahnen und Amtsbezeichnungen

§ 14 Laufbahnbestimmungen 
§ 15 Amtsbezeichnungen

Kapitel 4 Personalakten

§ 16 Personalaktenführung 
§ 17 Einsichts- und Auskunftsrecht

Teil 3 Amt und Rechtsstellung

Kapitel 1 Pflichten

§ 18 Grundbestimmungen
§ 19 Gelöbnis
§ 20 Beratungs- und Gehorsamspflicht
§ 21 Verantwortlichkeit
§ 22 Beschränkung bei Vornahme von Amtshandlungen
§ 23 Verbot der Weiterführung von Dienstgeschäften
§ 24 Amtsverschwiegenheit
§ 25 Übergabe amtlicher Unterlagen 

und Gegenstände 
§ 26 Annahme von Zuwendungen
§ 27 Politische Betätigung und Mandatsbewerbung
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§ 28 Arbeitszeit
§ 29 Fernbleiben vom Dienst 
§ 30 Wohnung und Aufenthalt 
§ 31 Mitteilung von strafrechtlichen Verfahren
§ 32 Amtspflichtverletzungen 
§ 33 Schadenersatz

Kapitel 2 Rechte

§ 34 Fürsorgepflicht des Dienstherrn
§ 35 Unterhalt
§ 36 Abtretung von Schadensersatzansprüchen
§ 37 Schäden bei Ausübung des Dienstes
§ 38 Urlaub
§ 39 Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, 

Arbeitsschutz, Schwerbehindertenrecht
§ 40 Dienstzeugnis

Kapitel 3 Personalentwicklung

§ 41 Förderung, Fortbildung 
§ 42 Beurteilung 

Kapitel 4 Nebentätigkeiten

§ 43 Grundbestimmung 
§ 44 Angeordnete Nebentätigkeiten
§ 45 Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit
§ 46 Einwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten
§ 47 Nichteinwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten
§ 48 Rechtsverordnungen über Nebentätigkeiten 

Teil 4 Veränderung des Kirchenbeamtenverhältnisses

Kapitel 1 Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)

§ 49 Grundbestimmungen
§ 50 Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen
§ 51 Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen
§ 52 Informationspflicht und Benachteiligungsverbot
§ 53 Nebentätigkeiten während der Freistellung 
§ 54 Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung 
§ 55 Verfahren

Kapitel 2 Abordnung, Zuweisung, Versetzung 
und Umwandlung

§ 56 Abordnung 
§ 57 Zuweisung
§ 58 Versetzung 
§ 59 Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses

Kapitel 3 Wartestand

§ 60 Voraussetzungen für die Versetzung in den Wartestand
§ 61 Allgemeine Rechtsfolgen und Verfahren
§ 62 Verwendung im Wartestand
§ 63 Wiederverwendung
§ 64 Versetzung in den Ruhestand
§ 65 Ende des Wartestandes

Kapitel 4 Ruhestand

§ 66 Eintritt in den Ruhestand
§ 67 Ruhestand vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze

§ 68 Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
§ 69 Verfahren bei Dienstunfähigkeit
§ 70 Begrenzte Dienstfähigkeit
§ 71 Allgemeine Voraussetzungen
§ 72 Verfahren und Rechtsfolgen
§ 73 Wiederverwendung nach Versetzung in den Ruhestand
§ 74 Ruhestand bei Kirchenbeamtenverhältnissen auf Probe

Teil 5 Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses

§ 75 Grundbestimmung
§ 76 Entlassung kraft Gesetzes
§ 77 Entlassung wegen einer Straftat
§ 78 Wirkungen eines Wiederaufnahmeverfahrens
§ 79 Entlassung ohne Antrag
§ 80 Entlassung auf Verlangen
§ 81 Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit
§ 82 Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis 

auf Probe
§ 83 Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis 

auf Widerruf
§ 84 Verfahren und Rechtsfolgen
§ 85 Entfernung aus dem Dienst

Teil 6 Rechtsschutz und Verfahren

§ 86 Allgemeines Beschwerderecht
§ 87 Rechtsweg, Vorverfahren
§ 88 Leistungsbescheid
§ 89 Zustellung 

Teil 7 Sondervorschriften

§ 90 Ordinierte Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
§ 91 Kirchenleitende Organe und Ämter
§ 92 Kirchenbeamtenvertretung

Teil 8 Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 93 Zuständigkeiten
§ 94 Bestehende Kirchenbeamtenverhältnisse
§ 95 In-Kraft-Treten
§ 96 Außer-Kraft-Treten

Teil 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Dienst im Kirchenbeamtenverhältnis

(1) Der Dienst der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten gründet auf dem Auftrag, den die Kirche von ihrem Herrn
Jesus Christus erhalten hat. Alle in den Dienst der Kirche
Berufenen wirken an der Erfüllung dieses Auftrags mit. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten stehen in
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis (Kir-
chenbeamtenverhältnis).

§ 2
Geltungsbereich, Dienstherrnfähigkeit

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten der Evangelischen Kirche in Deutsch-
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land, der Gliedkirche und der gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse. Es gilt ferner für die Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts, über die die Evangelische Kirche in
Deutschland, eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher
Zusammenschluss die Aufsicht führt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Rechtsträger (Dienstherren)
besitzen das Recht, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte zu
haben (Dienstherrnfähigkeit), soweit das Recht der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder der glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich nicht Ein-
schränkungen vorsieht. 

§ 3
Funktionsvorbehalt

In das Kirchenbeamtenverhältnis soll berufen werden, wer
überwiegend kirchliche Aufsichtsbefugnisse ausüben oder
überwiegend andere Aufgaben von besonderer kirchlicher Ver-
antwortung wahrnehmen soll. 

Teil 2

Das Kirchenbeamtenverhältnis

Kapitel 1

Allgemeines

§ 4
Dienstherr, oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzte,

Vorgesetzte, Dienstaufsicht

(1) Dienstherr der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten sind jeweils die in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsträger. Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten eines Dienstherrn nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2 gewährt nach Maßgabe des Rechts der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland der Gliedkirchen und der
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse neben dem Dienstherrn
auch die aufsichtsführende Kirche Fürsorge und Schutz; die
Treuepflicht dieser Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
besteht auch gegenüber der aufsichtsführenden Kirche.

(2) Die oberste Dienstbehörde der Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamten ist die oberste Behörde ihres Dienstherrn, in
dessen Dienstbereich sie ein Amt bekleiden. 

(3) Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für kirchenbe-
amtenrechtliche Entscheidungen über die persönlichen Ange-
legenheiten der ihnen nachgeordneten Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamten zuständig sind. Vorgesetzte sind diejenigen,
die ihnen für ihre dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen
können. 

(4) Die Dienstvorgesetzten und die oberste Dienstbehörde
üben die Dienstaufsicht nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes
und der Regelungen aus, die die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse je für ihren Bereich treffen. 

§ 5
Dienst bei mehreren Rechtsträgern

(1) Besteht eine mit einer Kirchenbeamtin oder einem Kir-
chenbeamten besetzbare Stelle für mehrere Rechtsträger nach
§ 2 Abs. 1, so können die Rechtsträger einvernehmlich regeln,
wer Dienstherr sein soll. Treffen die Rechtsträger keine ein-
vernehmliche Regelung, so ist der Dienstherr derjenige
Rechtsträger, für den überwiegend Aufgaben wahrzunehmen
sind. 

(2) Der Dienstherr nach Absatz 1 übt die Rechte der oder
des Dienstvorgesetzten im Einvernehmen mit den anderen
beteiligten Rechtsträger aus. Die beteiligten Rechtsträger kön-
nen gemeinsam eine Dienstanweisung erlassen; im Übrigen
obliegt die Dienstaufsicht jedem Rechtsträger für seinen
Bereich. 

(3) Erhält eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter
im Einverständnis des Dienstherrn von einem anderen Rechts-
träger nach § 2 Abs. 1 einen besonderen Auftrag, so gilt Absatz
2 entsprechend. 

(4) Ergeben sich Meinungsverschiedenheiten zwischen den
beteiligten Rechtsträgern und unterstehen diese derselben
obersten Dienstbehörde, so entscheidet diese. 

§ 6
Arten des Kirchenbeamtenverhältnisses

(1) Ein Kirchenbeamtenverhältnis kann begründet werden 

1. auf Lebenszeit, wenn dauernd Aufgaben nach § 3 über-
nommen werden sollen, 

2. auf Probe, wenn zur späteren Verwendung im Kirchenbe-
amtenverhältnis auf Lebenszeit eine Probezeit abzuleisten
ist, 

3. auf Widerruf, wenn ein Vorbereitungsdienst abzuleisten ist
oder vorübergehend Aufgaben nach § 3 übernommen wer-
den sollen, oder

4. auf Zeit, wenn auf Grund besonderer kirchenrechtlicher
Bestimmungen Aufgaben nach § 3 für eine bestimmte Zeit
übernommen werden sollen. 

(2) Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit
gelten die Vorschriften über das Kirchenbeamtenverhältnis auf
Lebenszeit entsprechend, sofern nicht die Evangelische Kirche
in Deutschland, die Gliedkirchen oder die gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich anderes durch Kir-
chengesetz bestimmen. 

(3) Zur ehrenamtlichen Wahrnehmung von Aufgaben nach
§ 3 kann ein Kirchenbeamtenverhältnis im Ehrenamt begrün-
det werden. Das Nähere zu den Kirchenbeamtenverhältnissen
im Ehrenamt regeln die Evangelische Kirche in Deutschland,
die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
je für ihren Bereich durch Kirchengesetze. 

(4) Gliedkirchliche Regelungen können die Begründung
mittelbarer Kirchenbeamtenverhältnisse und öffentlich-recht-
licher Ausbildungsverhältnisse vorsehen.
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Kapitel 2
Ernennung

§ 7
Begründung und Veränderung 

des Kirchenbeamtenverhältnisses

(1) Einer Ernennung bedarf es

1. zur Begründung des Kirchenbeamtenverhältnisses (Ein-
stellung), 

2. zur Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein
solches anderer Art,

3. zur ersten Verleihung eines Amtes (Anstellung),

4. zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbe-
zeichnung und mit anderem Endgrundgehalt, 

5. zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbe-
zeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe.

(2) Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer Er-
nennungsurkunde. Die Urkunde muss enthalten:

1. Bei der Begründung des Kirchenbeamtenverhältnisses die
Worte »unter Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis«
mit dem die Art des Kirchenbeamtenverhältnisses bestim-
menden Zusatz »auf Lebenszeit«, »auf Probe«, »auf Wider-
ruf«, »auf Zeit« mit der Angabe der Zeitdauer der Beru-
fung, »im Ehrenamt«, »im mittelbaren Dienstverhältnis«
oder »im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis«. 

2. Bei der Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in
ein solches anderer Art den diese Art bestimmenden Zusatz
nach Nummer 1.

3. Bei der Verleihung eines Amtes die Amtsbezeichnung.

(3) Entspricht die Ernennungsurkunde nicht der in Absatz
2 vorgeschriebenen Form, so liegt eine Ernennung nicht vor.
Fehlt im Falle der Begründung eines Kirchenbeamtenverhält-
nisses nur der die Art des Kirchenbeamtenverhältnisses
bestimmende Zusatz, so gilt das begründete Kirchenbeamten-
verhältnis als ein solches auf Widerruf.

§ 8
Voraussetzungen

(1) Bewerberinnen und Bewerber sind nach Eignung, Befä-
higung und fachlicher Leistung unter Berücksichtigung der
Besonderheiten des kirchlichen Dienstes auszuwählen.

(2) In das Kirchenbeamtenverhältnis darf nur berufen wer-
den, wer

1. Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland oder einer der Evangelischen Kirche in
Deutschland angeschlossenen Gemeinschaft (Artikel 21
Abs. 4 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in
Deutschland) ist, 

2. die Gewähr dafür bietet, sich innerhalb und außerhalb des
Dienstes so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine
pflichtmäßige Amtsführung gewahrt und die Glaubwürdig-
keit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages nicht be-
einträchtigt wird, 

3. die für die Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung besitzt
und die vorgeschriebenen Prüfungen mit Erfolg abgelegt
hat, 

4. das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

5. nicht infolge des körperlichen Zustands oder aus gesund-
heitlichen Gründen bei der Erfüllung der Dienstpflichten
wesentlich beeinträchtigt ist. 

(3) Die oberste Dienstbehörde kann, wenn ein dienstliches
Interesse besteht und es mit der künftigen Amtsstellung ver-
einbar ist, von den Voraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 1, 3 und
4 Befreiung erteilen. Befreiung darf nur erteilt werden im Fal-
le des

1. Absatz 2 Nr. 1, wenn die sich bewerbende Person einer Kir-
che angehört, die mit der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen
Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemein-
schaft steht, 

2. Absatz 2 Nr. 3, wenn keine geeigneten Laufbahnbewerbe-
rinnen oder Laufbahnbewerber zur Verfügung stehen, die
sich bewerbende Person die erforderliche Befähigung
durch Lebens- und Berufserfahrung erworben hat und ein
besonderes dienstliches Interesse an ihrer Einstellung
besteht. 

(4) Auf Lebenszeit kann nur ernannt werden, wer das 
27. Lebensjahr vollendet und sich während einer Probezeit
bewährt hat. Von dem Erfordernis der Probezeit kann abgese-
hen werden, wenn dieses im kirchlichen Interesse liegt. 

(5) Ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe ist spätestens
nach fünf Jahren in ein solches auf Lebenszeit umzuwandeln,
wenn die kirchenbeamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür
erfüllt sind. Die Frist verlängert sich um die Zeit einer Beur-
laubung ohne Dienstbezüge. 

§ 9
Wirksamkeit der Ernennung

(1) Die Ernennung wird mit dem Tage der Aushändigung
der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde
ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist. Eine Ernennung
auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und inso-
weit unwirksam. 

(2) Mit der Ernennung erlischt ein privatrechtliches Ar-
beitsverhältnis zum Dienstherrn. 

§ 10
Nichtigkeit der Ernennung

(1) Eine Ernennung ist nichtig, wenn sie von einer unzu-
ständigen Stelle ausgesprochen worden ist. Die Ernennung ist
von Anfang an als wirksam anzusehen, wenn die zuständige
Stelle sie schriftlich genehmigt. 

(2) Die Ernennung ist auch nichtig, wenn sie ohne die kir-
chengesetzlich vorgeschriebene Mitwirkung einer anderen
Stelle ausgesprochen worden ist. Die Ernennung ist von
Anfang an als wirksam anzusehen, wenn die andere Stelle sie
schriftlich genehmigt.

(3) Die Ernennung ist ferner nichtig, wenn die ernannte
Person zum Zeitpunkt der Ernennung
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1. nicht Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche
in Deutschland oder einer der Evangelischen Kirche in
Deutschland angeschlossenen Gemeinschaft (Artikel 21
Abs. 4 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in
Deutschland) war und eine Befreiung nach § 8 Abs. 3 Nr. 1
nicht erteilt worden ist, oder

2. ganz oder teilweise unter Betreuung nach den Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuches stand.

(4) Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt wird, ist
dieser der ernannten Person mitzuteilen und ihr jede weitere
Führung der Dienstgeschäfte zu untersagen, bei Nichtigkeit
nach Absatz 1 oder 2 aber erst, wenn die Genehmigung versagt
worden ist. 

§ 11
Rücknahme der Ernennung

(1) Die Ernennung ist zurückzunehmen, wenn

1. sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung
herbeigeführt wurde,

2. nicht bekannt war, dass die ernannte Person ein Verbrechen
oder ein Vergehen begangen hatte, das sie für die Berufung
in das Kirchenbeamtenverhältnis unwürdig erscheinen
lässt oder 

3. die ernannte Person im Zeitpunkt der Ernennung nicht die
Fähigkeiten zur Bekleidung kirchlicher oder anderer
öffentlicher Ämter hatte.

(2) Die Ernennung kann zurückgenommen werden, wenn
nicht bekannt war, dass die ernannte Person in einem rechtlich
geordneten Verfahren aus einem kirchlichen oder anderen
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis entfernt worden war
oder ihr die Versorgungsbezüge oder die mit der Ordination
verliehenen Rechte aberkannt worden waren. 

(3) Die für die Ernennung zuständige Stelle kann die Rück-
nahme nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach
Kenntnis des Rücknahmegrundes erklären. Vor der Rücknah-
me ist die ernannte Person zu hören. Die Erklärung ist ihr
innerhalb der Frist unter Angabe der Gründe zuzustellen. 

§ 12
Unwirksamkeit der Ernennung, Amtshandlungen

(1) Die Nichtigkeit und die Rücknahme haben zur Folge,
dass die Ernennung von Anfang an unwirksam ist. Die gezahl-
ten Dienstbezüge können belassen werden.

(2) Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenom-
men worden, so sind die bis zu der Untersagung (§ 10 Abs. 4)
oder bis zur Zustellung der Rücknahmeerklärung (§ 11 Abs. 3)
vorgenommen Amtshandlungen der ernannten Person in
gleicher Weise gültig, als wenn sie eine Kirchenbeamtin oder
ein Kirchenbeamter ausgeführt hätte. 

§ 13
Beförderung, Durchlaufen von Ämtern

(1) Beförderung ist eine Ernennung, durch die ein anderes
Amt mit höherem Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeich-
nung verliehen wird. Einer Beförderung steht es gleich, wenn
ohne Änderung der Amtsbezeichnung ein anderes Amt mit
höherem Endgrundgehalt übertragen wird; die gilt auch, wenn
kein anderes Amt übertragen wird. 

(2) Beförderungen sind nach den Grundsätzen des § 8 Abs.
1 vorzunehmen.

(3) Eine Beförderung ist nicht zulässig

1. während der Probezeit,

2. vor Ablauf eines Jahres nach der Anstellung,

3. vor Ablauf eines Jahres nach der letzten Beförderung, es sei
denn, dass das bisherige Amt nicht durchlaufen zu werden
braucht.

(4) Ämter, die bei regelmäßiger Gestaltung der Laufbahn
zu durchlaufen sind, sollen nicht übersprungen werden.

(5) Die oberste Dienstbehörde kann in den Fällen des
Absatzes 3 Nr. 1 und 2 Ausnahmen zulassen, wenn ein Aus-
gleich für berufliche Verzögerungen, die durch die Geburt oder
die tatsächliche Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18
Jahren eintreten würden, geschaffen werden soll. Entsprechen-
des gilt für den Ausgleich beruflicher Verzögerungen infolge
der tatsächlichen Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pfle-
gebedürftigen sonstigen Angehörigen. 

(6) Ein Rechtsanspruch auf Beförderung besteht nicht.

Kapitel 3

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen 

§ 14
Laufbahnbestimmungen 

(1) Das Nähere über Laufbahnen, Beförderungsmöglich-
keiten, Aus- und Vorbildung, Prüfungen und Probezeiten im
Sinne des Laufbahnrechts können die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse durch Rechtsverordnung je für ihren
Bereich regeln. 

(2) Wenn Regelungen nach Absatz 1 nicht getroffen wer-
den, sind die Vorschriften der Bundeslaufbahnverordnung in
der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.

§ 15
Amtsbezeichnungen

(1) Die Amtsbezeichnungen der Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamten werden von der Evangelischen Kirche in
Deutschland, den Gliedkirchen und den gliedkirchlichen
Zusammenschlüssen je für ihren Bereich geregelt. 

(2) Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich für ein Amt
verwendet wird, das eine bestimmte Befähigung voraussetzt
und einen bestimmten Aufgabenkreis umfasst, darf nur Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten verliehen werden, die
ein solches Amt bekleiden.

(3) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Wartestand
führen die Amtsbezeichnung mit dem Zusatz »im Wartestand«
(»i. W.«) solche im Ruhestand mit dem Zusatz »im Ruhe-
stand« (»i. R.«).

(4) Die oberste Dienstbehörde kann früheren Kirchenbe-
amtinnen und Kirchenbeamten erlauben, die Amtsbezeich-
nung mit dem Zusatz »außer Dienst« (»a. D.«) sowie die im
Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel zu führen. Die
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Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn die frühere Kirchen-
beamtin oder der frühere Kirchenbeamte sich ihrer als nicht
würdig erweisen. 

Kapitel 4

Personalakten

§ 16
Personalaktenführung

(1) Über jede Kirchenbeamtin und jeden Kirchenbeamten
ist eine Personalakte zu führen. Sie ist vertraulich zu behan-
deln und vor unbefugter Einsicht zu schützen.

(2) Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die Kir-
chenbeamtin oder den Kirchenbeamten betreffen, soweit sie
mit dem Dienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren
Zusammenhang stehen; hierzu gehören auch in Dateien
gespeicherte, personenbezogene Daten (Personalaktendaten).
Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Dienst-
verhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbeson-
dere Prüfungsakten, sind nicht Bestandteil der Personalakten.
Wird die Personalakte in Grund- und Teilakten gegliedert, so
ist in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller Teilak-
ten aufzunehmen. Ist die Führung von Nebenakten erforder-
lich, ist auch dies in der Grundakte zu vermerken.

(3) Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Perso-
nalverwaltung oder Personalwirtschaft verwendet werden.
Soweit in diesem Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist,
richten sich Verarbeitung und Nutzung sowie die Übermittlung
der Personalaktendaten nach dem Kirchengesetz über den
Datenschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland in
der jeweils geltenden Fassung. 

(4) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu Be-
schwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für sie
ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor deren
Aufnahme in die Personalakte zu hören; ihre Äußerung ist zur
Personalakte zu nehmen. Anonyme Schreiben dürfen nicht in
die Personalakte aufgenommen werden. 

(5) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und
Bewertungen sind, falls sie

1. sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit
Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeam-
ten unverzüglich zu vernichten, 

2. für die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten ungün-
stig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden können, auf
eigenen Antrag nach drei Jahren zu entfernen und zu ver-
nichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen. 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachverhal-
te im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung einen
Straf-, Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahren unter-
brochen. Stellt sich der erneute Vorwurf als unbegründet oder
falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen. 

(6) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Bestand-
teil einer Disziplinarakte sind, sowie Auskünfte aus dem
Bundeszentralregister sind mit Zustimmung der Kirchenbeam-
tin oder des Kirchenbeamten nach drei Jahren zu entfernen und
zu vernichten. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(7) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen oder die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je
für ihren Bereich die Fristen nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 und
Absatz 6 Satz 1 durch Kirchengesetz verlängern. 

§ 17
Einsichts- und Auskunftsrecht

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch
nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, ein Recht
auf Einsicht in ihre vollständige Personalakte. Dies gilt eben-
so für die von ihnen beauftragten Ehepartnerinnen, Ehepartner,
Kinder und Eltern. 

(2) Ihren Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren,
soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dies gilt auch
für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben, wenn ein berechtigtes
Interesse glaubhaft gemacht wird, und für deren Bevollmäch-
tigte. 

(3) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein
Recht auf Einsicht auch in andere Schriftstücke, die personen-
bezogene Daten über sie enthalten und für ihr Dienstverhältnis
verarbeitet oder genutzt werden, soweit kirchengesetzlich
nichts anderes bestimmt ist. Die Einsichtnahme ist unzulässig,
wenn die Daten der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
mit Daten Dritter oder mit Daten, die nicht personenbezogen
sind und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen
Auftrags gefährden könnte, derart verbunden sind, dass ihre
Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Auf-
wand möglich ist. In diesem Fall ist den Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten Auskunft zu erteilen. Das Recht auf Ein-
sicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten regeln die Evan-
gelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.

(4) Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die
Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen, können auf Kosten der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten Kopien gefertigt werden. 

(5) Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht
gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

(6) Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind, unter-
liegen der Amtsverschwiegenheit nach § 24. 

(7) Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Disziplinarver-
fahrens und die Unterrichtung über die Erhebung und Spei-
cherung personenbezogener Daten für diese Akten regelt das
Disziplinarrecht. 

Teil 3

Amt und Rechtsstellung

Kapitel 1

Pflichten

§ 18
Grundbestimmung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihren
Dienst in Bindung an Schrift und Bekenntnis und nach den
Ordnungen der Kirche auszuüben. Sie haben die ihnen oblie-
gende Pflichten mit voller Hingabe, treu, uneigennützig und
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gewissenhaft zu erfüllen. Sie haben sich innerhalb und außer-
halb des Dienstes so zu verhalten, dass das Vertrauen in ihre
pflichtgemäße Amtsführung gewahrt und die Glaubwürdigkeit
der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträch-
tigt wird. 

§ 19

Gelöbnis

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben folgen-
des Gelöbnis abzulegen:

»Ich gelobe vor Gott, den mir anvertrauten Dienst in Bin-
dung an Schrift und Bekenntnis und nach den Ordnungen der
Kirche auszuüben, die mir obliegenden Pflichten mit voller
Hingabe, treu, uneigennützig und gewissenhaft zu erfüllen und
mein Leben so zu führen, dass das Vertrauen in meine pflicht-
gemäße Amtsführung gewahrt und die Glaubwürdigkeit der
Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt
wird.«

(2) Das Gelöbnis soll bei der erstmaligen Ernennung abge-
legt werden. 

§ 20

Beratungs- und Gehorsamspflicht 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre Vorge-
setzten zu beraten und zu unterstützen. Sie sind verpflichtet,
die von diesen erlassenen Anordnungen und allgemeinen
Richtlinien zu befolgen. Dies gilt nicht für Anordnungen,
deren Ausführungen erkennbar Schrift und Bekenntnis wider-
sprechen würde oder erkennbar strafbar oder ordnungswidrig
ist. Es gilt ferner nicht in Fällen, in denen Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamte nach besonderer gesetzlicher Vorschrift
nur dem Gesetz unterworfen und an Anordnungen nicht
gebunden sind. 

§ 21

Verantwortlichkeit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind für die
Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen verantwort-
lich.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben Beden-
ken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen
unverzüglich bei der oder dem unmittelbaren Vorgesetzten gel-
tend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, so
haben sie sich, wenn ihre Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit
fortbestehen, an die nächsthöhere Vorgesetzte oder an den
nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. Bestätigt diese oder
dieser die Anordnung schriftlich, so muss sie ausgeführt wer-
den; § 20 bleibt unberührt. Von der eigenen Verantwortung
sind die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in diesem
Fall befreit. 

(3) Verlangt die oder der unmittelbare Vorgesetzte die so-
fortige Ausführung der Anordnung mit der Begründung, diese
sei wegen Gefahr im Verzuge unaufschiebbar, so gilt Absatz 2
Satz 3 und 4 entsprechend.

(4) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die von einem
der in § 2 Abs. 1 Satz 2 genannten Dienstherren ernannt sind,
genügen ihrer Pflicht nach Absatz 2 Satz 2, indem die ihre

Bedenken demjenigen Organ vortragen, das ihren Dienstherrn
im Rechtsverkehr vertritt. 

§ 22

Beschränkung bei Vornahme von Amtshandlungen 

(1) Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte dürfen in
dienstlichen Angelegenheiten, an denen sie selbst oder Ange-
hörige beteiligt sind, nicht tätig werden. Dies gilt nicht für
geistliche Amtshandlungen. 

(2) Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind Personen,
die nach den Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes des Bundes als Angehörige anzusehen sind. 

§ 23

Verbot der Weiterführung von Dienstgeschäften

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle kann einer Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten
aus zwingenden dienstlichen Gründen die Führung der Dienst-
geschäfte ganz oder teilweise verbieten. Das Verbot erlischt,
wenn nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen die Kir-
chenbeamtin oder den Kirchenbeamten ein Disziplinarverfah-
ren oder ein auf Rücknahme der Ernennung oder auf Verände-
rung des Kirchenbeamtenverhältnisses oder Entlassung
gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist. 

(2) Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte soll vor
Erlass des Verbots gehört werden. 

§ 24

Amtsverschwiegenheit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch
nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, über die
ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Ange-
legenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für
Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheim-
haltung bedürfen. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen ohne
Einwilligung der obersten Dienstbehörde, der letzten obersten
Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle über Ange-
legenheiten nach Absatz 1 Satz 1 weder vor Gericht noch
außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Ein-
willigung kann versagt werden, wenn durch die Aussage
besondere kirchliche Interessen gefährdet würden. 

§ 25

Übergabe amtlicher Unterlagen und Gegenstände 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch nach
Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, auf Verlangen
der oder des Dienstvorgesetzten, der oder des letzten Dienst-
vorgesetzten oder der von dieser oder diesem bestimmten Stel-
len Stelle amtlicher Schriftstücke, Aufzeichnungen jeder Art
über dienstliche Vorgänge und Gegenstände mit Bezug zu
dienstlichen Vorgängen herauszugeben. Die gleiche Verpflich-
tung trifft ihre Hinterbliebenen, Erbinnen und Erben. 

– 24 –



§ 26

Annahme von Zuwendungen 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen, auch nach
Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, persönliche
Zuwendungen in Bezug auf ihr Amt nur mit Zustimmung der
obersten Dienstbehörde, der letzten obersten Dienstbehörde,
oder der von ihr bestimmten Stelle annehmen. Das Nähere
können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
che und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
Bereich regeln. 

§ 27

Politische Betätigung und Mandatsbewerbung

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben bei poli-
tischer Betätigung und bei Äußerungen zu Fragen des öffent-
lichen Lebens die Mäßigung und Zurückhaltung zu üben, wel-
che die Rücksicht auf ihr Amt gebietet. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen eine
Vereinigung nicht unterstützen, wenn sie dadurch in Wider-
spruch zu ihrem Amt treten oder in der Ausübung des Dienstes
wesentlich behindert werden. 

(3) Die Rechtsfolgen einer Mandatsbewerbung und der
Ausübung eines Mandats in einem Gesetzgebungsorgan oder
einem kommunalen Vertretungsorgan oder der Wahl zur kom-
munalen Wahlbeamtin oder zum kommunalen Wahlbeamten
regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
Bereich durch Kirchengesetz. 

§ 28

Arbeitszeit

(1) Die Arbeitszeit regeln die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind verpflich-
tet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus
Dienst zu tun, wenn dienstliche Verhältnisse dies erfordern
und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle beschränkt. Ein
Ausgleich von Mehrarbeit kann im Rahmen der Bestimmun-
gen nach Absatz 1 vorgesehen werden. 

§ 29

Fernbleiben vom Dienst

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen dem
Dienst nicht ohne Einwilligung fernbleiben, es sei denn, dass
sie wegen Krankheit oder aus anderen zwingenden Gründen
daran gehindert sind, ihre Dienstpflicht zu erfüllen. Sie haben
die Verhinderung unverzüglich anzuzeigen. Die Dienstunfä-
higkeit wegen Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen. 

(2) Bleiben Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte schuld-
haft ihrem Dienst fern, so verlieren sie für die Dauer der Abwe-
senheit den Anspruch auf Dienstbezüge. Die oberste Dienstbe-
hörde stellt den Verlust der Dienstbezüge fest und teilt dies der
Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten mit. Die Einlei-
tung eines Disziplinarverfahrens wird dadurch nicht ausge-
schlossen. 

§ 30

Wohnungen und Aufenthalt

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre
Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen
Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt wer-
den. 

(2) Wenn dienstliche Verhältnisse es erfordern, so können
sie angewiesen werden, ihre Wohnung innerhalb einer
bestimmten Entfernung von ihrer Dienststelle zu nehmen oder
eine Dienstwohnung zu beziehen. 

(3) Wenn dienstliche Verhältnisse es dringend erfordern, so
können sie angewiesen werden, sich während der dienstfreien
Zeit so in der Nähe ihres Dienstortes aufzuhalten, dass sie
leicht erreicht werden können. 

§ 31

Mitteilung von strafrechtlichen Verfahren

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihrer oder
ihrem Dienstvorgesetzten mitzuteilen, wenn in einem straf-
rechtlichen Verfahren Anklage gegen sie erhoben oder Straf-
befehl erlassen wird. Sie haben das Ergebnis eines solchen
Verfahrens anzuzeigen und die strafgerichtliche Entscheidung
vorzulegen. 

§ 32

Amtspflichtverletzung 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte verletzen ihre
Amtspflicht, wenn sie innerhalb oder außerhalb des Dienstes
schuldhaft gegen ihnen obliegende Pflichten verstoßen. 

(2) Die Folgen vom Amtspflichtverletzung nach Absatz 1
richten sich nach dem Disziplinarrecht. 

§ 33

Schadenersatz

(1) Verletzen Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte vor-
sätzlich oder grob fahrlässig ihnen obliegende Pflichten, so
haben sie dem Dienstherren den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen. Dasselbe gilt, wenn der Dienstherr einem anderen
Schadensersatz zu leisten hat, weil eine Kirchenbeamtin oder
ein Kirchenbeamter der Amtspflicht verletzt hat. 

(2) Haben mehrere Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeam-
te den Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie gesamt-
schuldnerisch.

(3) Die Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei Jahren
von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr Kenntnis von
dem Schaden und der Person der oder des Ersatzpflichtigen
erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren
von der Begehung der Handlung an. 

(4) Leistet die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte
dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Erstattungsan-
spruch gegen einen Dritten, so ist dieser Anspruch an die Kir-
chenbeamtin oder den Kirchenbeamten abzutreten. 
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Kapitel 2

Rechte

§ 34

Fürsorgepflicht des Dienstherrn

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein Recht
auf Fürsorge für sich und ihre Familie. Sie sind gegen Behin-
derungen ihres Dienstes und ungerechtfertigte Angriffe auf
ihre Person in Schutz zu nehmen. 

§ 35

Unterhalt

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben An-
spruch auf angemessenen Unterhalt für sich und ihre Familie,
insbesondere durch Gewährung von Besoldung und Versor-
gung sowie von Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen. Das
Nähere sowie die Erstattung von Reise- und Umzugskosten
regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
Bereich. Die Regelung der Besoldung und Versorgung bedarf
eines Kirchengesetzes. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können, wenn
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Ansprüche auf Dienst-
bezüge nur insoweit abtreten, als sie der Pfändung unterliegen.
Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- und Zurückbehal-
tungsrecht gegenüber Ansprüche auf Dienstbezüge nur inso-
weit geltend machen, als sie pfändbar sind. Diese Einschrän-
kung gilt nicht, soweit ein Anspruch auf Schadenersatz wegen
vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht. 

§ 36

Abtretung von Schadenersatzansprüchen

(1) Werden Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte oder
deren Angehörige körperlich verletzt oder getötet, so werden
Leistungen, zu denen der Dienstherr während einer auf der
Körperverletzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit
oder infolge der Körperverletzung oder der Tötung verpflich-
tet ist, nur gewährt, wenn gesetzliche Ansprüche gegen Dritte
auf Schadenersatz wegen der Körperverletzung oder der
Tötung bis zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug um Zug
abgetreten werden. 

(2) Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen nicht zum
Nachteil der berechtigten Person geltend gemacht werden. 

§ 37

Schäden bei Ausübung des Dienstes

(1) Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein Dienst-
unfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder sonstige Gegen-
stände, die üblicherweise bei Wahrnehmung des Dienstes mit-
geführt werden, beschädigt oder zerstört worden oder abhan-
den gekommen, so kann gegen Abtretung etwaiger Ersatzan-
sprüche Ersatz geleistet werden. 

(2) Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch ein
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Kirchenbe-
amtin oder des Kirchenbeamten herbeigeführt worden ist. 

§ 38

Urlaub

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten steht jährlich
Erholungsurlaub unter Fortgewährung der Leistungen des
Dienstherrn zu. 

(2) Aus besonderen Anlässen kann ihnen Sonderurlaub
gewährt werden. 

(3) Zur Ausübung des Amtes als Mitglied verfassungsmä-
ßiger kirchlicher Organe bedürfen sie keines Urlaubs. Müssen
sie zur Ausübung eines solchen Amtes dem Dienst fernbleiben,
so haben sie dies der oder dem Dienstvorgesetzten vorher
anzuzeigen. 

(4) Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung. 

§ 39

Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, 

Arbeitsschutz, Schwerbehindertenrecht

Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz, Eltern-
zeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz und für die Schwer-
behinderten sind anzuwenden, soweit diese unmittelbar gelten.
Im Übrigen gelten die Regelungen für Bundesbeamtinnen und
Bundesbeamte entsprechend, soweit nicht die Evangelische
Kirsche in Deutschland, die Gliedkirchen oder die gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich andere Rege-
lungen treffen. 

§ 40

Dienstzeugnis

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben nach Been-
digung des Kirchenbeamtenverhältnisses, im Übrigen bei
Nachweis eines berechtigten Interesses, einen Anspruch auf
Erteilung eines Dienstzeugnisses über die Art und Dauer der
von ihnen bekleideten Ämter durch die letzte Dienstvorgesetz-
te oder den letzten Dienstvorgesetzten. Das Dienstzeugnis
muss auf Verlangen auch über die ausgeübte Tätigkeit und die
Leistungen Auskunft geben. 

Kapitel 3

Personalentwicklung 

§ 41

Förderung, Fortbildung

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sorgen nach
Maßgabe ihres Rechts für die Förderung und Entwicklung der
Gaben ihrer Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind nach
Maßgabe der jeweils geltenden Bestimmungen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder der glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse berechtigt und verpflichtet, an
Maßnahmen zur Personalentwicklung, insbesondere zur Fort-
bildung, teilzunehmen. 
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§ 42

Beurteilung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte werden nach
Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse beurteilen. 

Kapitel 4

Nebentätigkeiten

§ 43

Grundbestimmung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen eine Ne-
bentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffent-
liches oder kirchliches Ehrenamt) nur übernehmen, wenn dies
mit ihrem Amt und mit der gewissenhaften Erfüllung ihrer
Dienstpflichten vereinbar ist und kirchliche Interessen nicht
entgegenstehen. 

§ 44

Angeordnete Nebentätigkeiten 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind ver-
pflichtet, auf Verlangen der oder des Dienstvorgesetzten oder
der obersten Dienstbehörde eine Nebentätigkeit im kirchlichen
Interesse auch ohne Vergütung zu übernehmen, soweit sie die
erforderliche Eignung dafür besitzen und die Übernahme
ihnen zugemutet werden kann. 

(2) Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des Wartestan-
des oder mit der Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnis-
ses endet die Nebentätigkeit nach Absatz 1, wenn im Einzelfall
nichts anderes bestimmt wird. 

§ 45

Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die aus einer auf
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder ihres
Dienstvorgesetzten oder ihrer obersten Dienstbehörde über-
nommenen Tätigkeit in einem Leitungs- oder Aufsichtsorgan
einer juristischen Person haftbar gemacht werden, haben
gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz eines ihnen ent-
standenen Schadens. Ist der Schaden vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt worden, so ist der Dienstherr nur dann
ersatzpflichtig, wenn die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbe-
amte auf Verlangen einer oder eines Vorgesetzten gehandelt
hat. 

§ 46

Einwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte bedürfen zur
Übernahme einer Nebentätigkeit der Einwilligung durch die
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Die
Einwilligung kann bedingt, befristet, widerruflich oder mit
Auflagen versehen erteilt werden. Jede wesentliche Änderung
der Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Die Einwilligung ist zu versagen oder zu widerrufen,
wenn die Voraussetzungen des § 43 nicht oder nicht mehr vor-

liegen. Ein Versagungs- oder Widerrufsgrund liegt insbeson-
dere vor, wenn zu besorgen ist, dass die Nebentätigkeit

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Kirchenbeamtin
oder des Kirchenbeamten so stark in Anspruch nimmt, dass
die gewissenhafte Erfüllung der Dienstpflichten behindert
werden kann, 

2. die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten in einem
Widerstreit mit den Dienstpflichten bringen kann, 

3. geeignet ist, dem Ansehen der Kirche und der Glaubwür-
digkeit ihres Dienstes zu schaden. 

§ 47 

Nichteinwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten

(1) Keiner Einwilligung und keiner Anzeige bedürfen fol-
gende Nebentätigkeiten: 

1. die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder Pfleg-
schaft bei Angehörigen,

2. eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von Angehö-
rigen, 

3. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Kirchen-
beamtin oder des Kirchenbeamten unterliegenden Vermö-
gens,

4. die Tätigkeit in Vereinigungen zur Wahrung von Berufsin-
teressen oder anderen Berufsverbänden,

5. die Übernahme von Ehrenämtern,

6. eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische, wissen-
schaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit,

7. eine nur gelegentlich ausgeübte selbstständige Gutachter-
tätigkeit.

(2) Keiner Einwilligung, aber einer Anzeige bedürfen
Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn sie nicht nur
gelegentlich ausgeübt werden.

(3) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle kann aus begründetem Anlass verlangen, dass die Kir-
chenbeamtin oder der Kirchenbeamte über eine Nebentätigkeit
nach Absatz 1 oder 2, insbesondere über deren Art und
Umfang, schriftlich Auskunft erteilt.

(4) Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentätigkeit
nach Absatz 1 und 2 ist von der obersten Dienstbehörde oder
der von ihr bestimmten Stelle zu untersagen, wenn ein Versa-
gungsgrund nach § 46 Abs. 2 gegeben ist. Sofern es zur sach-
gerechten und gewissenhaften Erfüllung der Dienstpflichten
erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit auch bedingt, befris-
tet, widerruflich oder unter Auflagen gestattet werden.

§ 48

Rechtsverordnungen über Nebentätigkeiten

Die zur Ausführung der §§ 43 bis 47 notwendigen Rege-
lungen können die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
ihren Bereich durch Rechtsverordnung treffen. In der Rechts-
verordnung kann insbesondere bestimmt werden, 
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1. ab welcher zeitlichen Inanspruchnahme durch eine oder
mehrere Nebentätigkeiten die Voraussetzung des § 46 
Abs. 2 Nr. 1 in der Regel als erfüllt gilt,

2. ob und inwieweit Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
mit Dienstbezügen verpflichtet sind, die Vergütungen aus
Nebentätigkeiten ganz oder teilweise an den Dienstherrn
abzuführen,

3. dass Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dem Dienst-
herrn unverzüglich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres
eine Abrechnung über die Vergütungen und geldwerten
Vorteile aus Nebentätigkeiten vorzulegen haben,

4. unter welchen Voraussetzungen Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte zur Ausübung von Nebentätigkeiten Ein-
richtungen, Personal oder Material des Dienstherrn in
Anspruch nehmen dürfen und in welcher Höhe ein Entgelt
hierfür zu entrichten ist.

Teil 4

Veränderungen des Kirchenbeamtenverhältnisses

Kapitel 1

Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)

§ 49

Grundbestimmungen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können nach
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf ihren Antrag
ohne Besoldung von der Pflicht zur Dienstleistung ganz frei-
gestellt werden (Beurlaubung).

(2) Ihnen kann nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-
mungen auf ihren Antrag die Arbeitszeit bis zur Hälfte der
regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt werden (Teildienst).

§ 50

Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit, auf
Lebenszeit oder auf Probe sind, soweit besondere kirchliche
oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, auf Antrag
zu beurlauben, wenn sie

1. mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder

2. nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige sonstige An-
gehörige

tatsächlich betreuen oder pflegen. Unter denselben Voraus-
setzungen ist Teildienst zu bewilligen.

(2) Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn sie
mehrfach gewährt wird, auch in Verbindung mit einer Beur-
laubung nach § 51 die Dauer von zwölf Jahren nicht über-
schreiten.

(3) Die Beurlaubung oder der Teildienst nach Absatz 1 sol-
len auf Antrag widerrufen oder abgeändert werden, wenn sie
der Kirchenbeamtin und dem Kirchenbeamten nicht mehr
zugemutet werden können und dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen. Wird dem Antrag stattgegeben, so muss der

Widerruf oder die Änderung spätestens sechs Monate nach der
Antragstellung wirksam werden.

(4) Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen die
Verbindung zum Dienst und der berufliche Wiedereinstieg
durch geeignete Maßnahmen erleichtert werden. 

(5) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können
durch Kirchengesetz je für ihren Bereich abweichende Rege-
lungen treffen.

§ 51

Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit, auf
Lebenszeit oder auf Probe können

1. bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder 

2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres bis zum Beginn des
Ruhestandes

beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Inte-
ressen nicht entgegenstehen. Die Beurlaubung darf, auch in
Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 50, die Dauer von
zwölf Jahren nicht überschreiten.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit, auf
Lebenszeit oder auf Probe kann auf Antrag Teildienst bewilligt
werden, soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht
entgegenstehen. Der Teildienst kann der Dauer und dem
Umfang nach nachträglich beschränkt werden, soweit beson-
dere dienstliche oder kirchliche Interessen dies erfordern.

(3) Die Beurlaubung und der Teildienst nach den Absätzen
1 und 2 sollen auf Antrag widerrufen oder abgeändert werden,
wenn sie der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten nicht
mehr zugemutet werden können und dienstliche Gründe nicht
entgegenstehen.

(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
che und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch
Kirchengesetz je für ihren Bereich Regelungen über den
Altersteildienst treffen.

§ 52

Informationspflicht und Benachteiligungsverbot 

(1) Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst beantragt, so
sind die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten schriftlich
auf die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen hinzuweisen.

(2) Teildienst darf das berufliche Fortkommen nicht beein-
trächtigen; eine unterschiedliche Behandlung von Kirchenbe-
amtinnen und Kirchenbeamten im Teildienst gegenüber sol-
chen mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwin-
gende sachliche Gründe sie rechtfertigen.

§ 53

Nebentätigkeit während der Freistellung 

Während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes dürfen
nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt werden, die dem Zweck
der Beurlaubung oder des Teildienstes nicht zuwiderlaufen.
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§ 54

Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung

(1) Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren die Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten die mit dem ihnen ver-
liehenen Amt verbundenen oder persönlich übertragenen Auf-
gaben. Das Dienstverhältnis dauert fort; alle Anwartschaften,
die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworben waren, bleiben
gewahrt. Die besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vor-
schriften über die Berücksichtigung von Zeiten einer Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge bleiben unberührt.

(2) Während einer Beurlaubung unterstehen die Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten dem Disziplinarrecht ihres
Dienstherrn.

(3) Ein Anspruch auf Leistungen der Krankenfürsorge
während der Zeit einer Beurlaubung richtet sich nach den
Regelungen, die die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je
für ihren Bereich treffen.

§ 55

Verfahren

(1) Über eine Beurlaubung oder einen Teildienst und die
damit verbundenen Regelungen entscheidet die oberste
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.

(2) Die Beurlaubung oder der Teildienst beginnen, wenn
kein anderer Tag festgesetzt wird, mit dem Ablauf des Monats,
in dem der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten die
Entscheidung mitgeteilt wird. Bei Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamten im Schul- und Hochschuldienst sollen der
Beginn und das Ende einer Freistellung oder eine Änderung
derselben jeweils auf den Beginn und das Ende eines Schul-
halbjahres oder eines Semesters festgesetzt werden.

(3) Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung oder
eines Teildienstes ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der
Freistellung zu stellen.

Kapitel 2

Abordnung, Zuweisung, Versetzung und Umwandlung

§ 56 

Abordnung

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können, wenn
ein dienstliches Bedürfnis besteht, ganz oder teilweise zu einer
ihrem Amt entsprechenden Tätigkeit an eine andere Dienst-
stelle abgeordnet werden.

(2) Aus dienstlichen Gründen können Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamte ganz oder teilweise auch zu einer nicht
ihrem Amt entsprechenden Tätigkeit abgeordnet werden,
wenn ihnen die Wahrnehmung der neuen Tätigkeit auf Grund
ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung zuzumuten ist. Dabei
ist auch die Abordnung zu einer Tätigkeit, die nicht ihrem Amt
mit demselben Endgrundgehalt entspricht, zulässig. Die
Abordnung nach den Sätzen 1 und 2 bedarf der Einwilligung
der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten und der obers-
ten Dienstbehörde, wenn sie die Dauer von zwei Jahren über-
steigt.

(3) Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn bedarf
der Einwilligung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeam-
ten und der obersten Dienstbehörde. Abweichend von Satz 1
ist die Abordnung auch ohne Einwilligung der Kirchenbeam-
tin oder des Kirchenbeamten zulässig, wenn die neue Tätigkeit
einem Amt mit demselben Endgrundgehalt auch einer gleich-
wertigen oder anderen Laufbahn entspricht und die Abordnung
die Dauer von zwei Jahren nicht übersteigt.

(4) Für die Dauer der Abordnung finden die Vorschriften
des abordnenden Dienstherrn weiterhin Anwendung, wenn die
beteiligten Dienstherren nichts anderes vereinbaren. Zur Zah-
lung der Dienstbezüge ist auch der Dienstherr verpflichtet, zu
dem die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte abgeordnet
ist.

§ 57

Zuweisung 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können im
kirchlichen Interesse mit ihrer Einwilligung befristet oder
unbefristet einer Einrichtung oder einem Dienstherrn außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes zugewie-
sen werden.

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten einer Dienst-
stelle, die ganz oder teilweise in eine privatrechtlich organi-
sierte Einrichtung der Kirche oder der Diakonie umgebildet
wird, kann auch ohne ihre Zustimmung eine ihrem Amt ent-
sprechende Tätigkeit bei dieser Einrichtung zugewiesen wer-
den, wenn ein besonderes kirchliches Interesse dies erfordert. 

(3) Die Rechtsstellung der Kirchenbeamtin oder des Kir-
chenbeamten bleibt unberührt. Der Einrichtung oder dem
Dienstherrn nach den Absätzen 1 und 2 können Dienstvorge-
setzten- und Vorgesetztenbefugnisse übertragen werden; aus-
genommen sind die Befugnisse nach §§ 56 bis 85.

(4) Bei der Zuweisung ist zu entscheiden, ob die Kirchen-
beamtin oder der Kirchenbeamte die Planstelle verliert. Im
Falle der Zuweisung unter Verlust der Planstelle erfolgt nach
Beendigung der Zuweisung eine Einweisung in eine der frü-
heren entsprechenden Planstelle. § 60 Abs. 1 gilt entsprechend. 

(5) Erhält eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter
aus einer Zuweisung nach den Absätzen 1 oder 2 anderweitig
Bezüge, so werden diese auf die Besoldung angerechnet. In
besonderen Fällen kann die oberste Dienstbehörde von der
Anrechnung ganz oder teilweise absehen.

(6) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 5 bedür-
fen der Einwilligung der obersten Dienstbehörde.

§ 58

Versetzung 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können ver-
setzt werden, wenn sie dies beantragen oder ein dienstliches
Interesse besteht. Vor einer Versetzung auf Grund eines dienst-
lichen Interesses sind sie zu hören. Eine Versetzung bedarf
nicht ihrer Einwilligung, wenn das neue Amt 

1. zum Bereich desselben Dienstherrn gehört und 

2. derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehört
wie das bisherige Amt und 
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3. mit mindestens demselben Endgrundgehalt verbunden ist;
Stellenzulagen gelten dabei nicht als Bestandteile des
Grundgehalts.

(2) Einer Einwilligung der Kirchenbeamtin oder des Kir-
chenbeamten bei einer Versetzung im Bereich desselben
Dienstherrn bedarf es auch nicht, wenn wegen

1. der Auflösung einer kirchlichen Körperschaft oder 

2. einer wesentlichen Änderung des Aufbaus oder der Auf-
gaben einer kirchlichen Körperschaft oder Dienststelle
oder bei Zusammenlegungen 

das bisherige Aufgabengebiet berührt wird. Satz 1 gilt
auch, wenn das neue Amt einer anderen Laufbahn derselben
Laufbahngruppe angehört als das bisherige Amt oder die Ver-
setzung zu einem anderen Dienstherrn innerhalb der Zustän-
digkeit der obersten Dienstbehörde erfolgt. Vor der Versetzung
sind die Beteiligten zu hören. § 60 Abs. l bleibt unberührt.

(3) Bei einem Wechsel des Dienstherrn in den Fällen der
Absätze 1 und 2 wird die Versetzung von dem abgebenden im
Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn und mit
Einwilligung der obersten Dienstbehörde verfügt; das Einver-
ständnis ist schriftlich zu erklären. In der Versetzungsverfü-
gung ist zum Ausdruck zu bringen, dass das Einverständnis
vorliegt. Das Kirchenbeamtenverhältnis wird mit dem neuen
Dienstherrn fortgesetzt; dieser tritt an die Stelle des bisherigen.
Auf die Rechtsstellung der Versetzten sind die im Bereich des
neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften anzuwenden.

(4) Besitzen die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
nicht die Befähigung für die andere Laufbahn, so haben sie an
Maßnahmen für den Erwerb der neuen Befähigung teilzuneh-
men.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte, denen noch kein Amt verliehen worden ist,
entsprechend.

§ 59 

Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses 

Das Kirchenbeamtenverhältnis Ordinierter kann in ein
Pfarrdienstverhältnis umgewandelt werden, wenn ein dienst-
liches Interesse besteht. In diesem Fall wird das Kirchenbeam-
tenverhältnis als Pfarrdienstverhältnis fortgesetzt. Die Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind vorher zu hören,
wenn sie die Umwandlung nicht beantragt haben. 

Kapitel 3

Wartestand

§ 60

Voraussetzungen für die Versetzung in den Wartestand

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebens-
zeit oder auf Zeit können in den Wartestand versetzt werden,
wenn kirchliche Körperschaften oder Dienststellen aufgelöst,
in ihrem Aufbau oder in ihren Aufgaben wesentlich geändert
oder mit anderen zusammengelegt werden und die Kirchenbe-
amtin oder der Kirchenbeamte weder weiterverwendet noch
nach § 58 Abs. 2 versetzt werden kann.

(2) Die Versetzung in den Wartestand ist nur innerhalb von
drei Monaten nach dem In-Kraft-Treten der Maßnahme nach
Absatz 1 zulässig. 

(3) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
kann vorsehen, dass Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
auf Lebenszeit oder auf Zeit in den Wartestand versetzt werden
können, wenn ein gedeihliches Wirken in dem bisherigen Amt
nicht gewährleistet ist und sie weder weiterverwendet noch
versetzt werden können.

§ 61

Allgemeine Rechtsfolgen und Verfahren

(1) Die Versetzung in den Wartestand wird von der obersten
Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle verfügt. Die
Verfügung ist der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten
zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn des Wartestandes
zurückgenommen werden. 

(2) Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Verfügung
ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, mit dem Ende des
Monats, in dem der Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamten
die Versetzung in den Wartestand mitgeteilt wird.

(3) Das Kirchenbeamtenverhältnis wird durch die Verset-
zung in den Wartestand nicht beendet. Die Kirchenbeamtin
oder der Kirchenbeamte verliert jedoch mit dem Beginn des
Wartestandes die Planstelle. In den Wartestand Versetzte er-
halten Wartestandsbezüge nach Maßgabe der jeweils gelten-
den kirchengesetzlichen Bestimmungen.

(4) Mit Beginn des Wartestands tritt für Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamte nach § 2 Abs. 1 Satz 2 an die Stelle des
bisherigen Dienstherrn die aufsichtsführende Kirche. 

§ 62

Verwendung im Wartestand

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle kann Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im War-
testand jederzeit einen Auftrag zur Wahrnehmung dienstlicher
Aufgaben, die ihrer Vorbildung entsprechen, erteilen. Die Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind verpflichtet, die-
sem Auftrag Folge zu leisten. Auf die persönlichen Verhält-
nisse ist in angemessenen Grenzen Rücksicht zu nehmen.

(2) Bleiben sie entgegen der Verpflichtung nach Absatz 1
Satz 2 schuldhaft dem Dienst fern, so verlieren sie für die Zeit
des Fernbleibens den Anspruch auf etwaige Bezüge aus die-
sem Dienst und auf Wartestandsbezüge.

(3) Werden Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im
Wartestand voll beschäftigt, so werden die ihnen aus der
Beschäftigung zustehenden Bezüge auf die Wartestandsbezü-
ge angerechnet.

§ 63

Wiederverwendung 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Wartestand
können vor Vollendung des 63. Lebensjahres jederzeit wieder
zum Dienst berufen werden. Sie sind verpflichtet, einer erneu-
ten Berufung zum Dienst Folge zu leisten, wenn ihnen Besol-
dung nach der Besoldungsgruppe gewährt wird, aus der sich
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die Wartestandsbezüge errechnen. § 62 Abs. 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend.

§ 64

Versetzung in den Ruhestand

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit
im Wartestand können mit ihrer Zustimmung jederzeit in den
Ruhestand versetzt werden. In den Fällen des § 60 Abs. 1 kön-
nen sie mit dem Ablauf des Monats, in dem eine dreijährige
Wartestandszeit endet, auch gegen ihren Willen in den Ruhe-
stand versetzt werden. In den Fällen des § 60 Abs. 3 sind sie
mit dem Ablauf des Monats, in dem eine dreijährige Warte-
standszeit endet, in den Ruhestand zu versetzen.

(2) Der Lauf der Fristen nach Absatz 1 wird durch einen
Auftrag nach § 62 Abs. 1 gehemmt.

(3) §§ 65 bis 74 bleiben unberührt.

§ 65

Ende des Wartestandes

Der Wartestand endet

1. mit der erneuten Berufung zum Dienst (§ 63),

2. mit der Versetzung in den Ruhestand (§§ 64, 66 ff) oder

3. mit der Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses 
(§ 75).

Kapitel 4

Ruhestand

§ 66

Eintritt in den Ruhestand

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit
oder auf Zeit treten mit dem Ende des Monats, in dem sie das
65. Lebensjahr vollenden, in den Ruhestand. Soweit das Recht
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nichts anderes
bestimmt, treten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im
Schul- und Hochschuldienst mit Ablauf des Schulhalbjahres
oder des Semesters, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden,
in den Ruhestand.

(2) Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die ober-
ste Dienstbehörde den Eintritt in den Ruhestand mit Zustim-
mung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten für eine
bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr nicht übersteigen darf,
über den Zeitpunkt nach Absatz 1 hinausschieben, längstens
bis zum Ablauf des Monats – bei Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten im Schul- und Hochschuldienst längstens bis
zum Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters –, in dem
das 68. Lebensjahr vollendet wird.

§ 67

Ruhestand vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit
oder auf Zeit können auch ohne Nachweis der Dienstunfähig-
keit auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden,
wenn sie

1. das 63. Lebensjahr vollendet haben oder

2. schwerbehindert im Sinne des staatlichen Schwerbehinder-
tenrechts sind und das 60. Lebensjahr vollendet haben.

Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für
ihren Bereich durch Rechtsverordnung bestimmen, dass einem
Antrag nach Nummer 2 nur entsprochen werden darf, wenn
sich die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte unwiderruf-
lich verpflichtet, nicht mehr als einen festzulegenden Höchst-
betrag aus Beschäftigungen oder Erwerbstätigkeiten hinzuzu-
verdienen.

(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für
ihren Bereich durch Kirchengesetz Altersgrenzen festsetzen,
die von den in Absatz 1 genannten Altersgrenzen abweichen.

§ 68

Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit
oder auf Zeit sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie in
Folge ihres körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen
Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig
(dienstunfähig) sind. Dienstunfähigkeit kann auch dann ange-
nommen werden, wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs
Monaten mehr als drei Monate kein Dienst geleistet wurde und
keine Aussicht besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate
wieder volle Dienstfähigkeit erlangt wird.

(2) Von einer Versetzung in den Ruhestand soll abgesehen
werden, wenn ein anderes Amt derselben oder einer gleich-
wertigen Laufbahn mit mindestens demselben Endgrundgehalt
übertragen werden kann und wenn zu erwarten ist, dass die
Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte den gesundheitlichen
Anforderungen des neuen Amtes genügt; zum Endgrundgehalt
gehören auch Amtszulagen und ruhegehaltfähige Stellenzula-
gen. Zur Vermeidung der Versetzung in den Ruhestand kann
unter Beibehaltung des Amtes auch eine geringerwertige
Tätigkeit innerhalb derselben Laufbahngruppe übertragen
werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist
und die Wahrnehmung der neuen Aufgaben unter Berücksich-
tigung der bisherigen Tätigkeit zuzumuten ist.

§ 69

Verfahren bei Dienstunfähigkeit

(1) Beantragt eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbe-
amter im Falle des § 68 Abs. 1 die Versetzung in den Ruhe-
stand, so wird die Dienstunfähigkeit dadurch festgestellt, dass
die oder der Dienstvorgesetzte die Kirchenbeamtin oder den
Kirchenbeamten in der Regel auf Grund eines ärztlichen,
amtsärztlichen oder vertrauensärztlichen Gutachtens für dau-
ernd unfähig erklärt, die Amtspflichten zu erfüllen. Die für die
Versetzung in den Ruhestand zuständige Stelle ist an die Erklä-
rung nicht gebunden; sie kann auch andere Beweise erheben. 

(2) Beantragt die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte
im Falle des § 68 Abs. 1 die Versetzung in den Ruhestand
nicht, so teilt die oder der Dienstvorgesetzte der Kirchenbe-
amtin oder dem Kirchenbeamten oder der Vertretung nach dem
Betreuungsgesetz unter Angabe der Gründe mit, dass eine Ver-
setzung in den Ruhestand beabsichtigt sei. Die Kirchenbeam-
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tin oder der Kirchenbeamte oder die Vertretung nach dem
Betreuungsgesetz können innerhalb eines Monats Einwendun-
gen erheben. Nach Ablauf der Frist entscheidet die für die Ver-
setzung in den Ruhestand zuständige Stelle mit Einwilligung
der obersten Dienstbehörde über die Versetzung in den Ruhe-
stand. Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte kann
dienstlich verpflichtet werden, ein ärztliches, amtsärztliches
oder vertrauensärztliches Gutachten über die Dienstfähigkeit
vorzulegen oder sich, falls dies für erforderlich gehalten wird,
auch ärztlich beobachten zu lassen. Entzieht sich die Kirchen-
beamtin oder der Kirchenbeamte trotz wiederholter schrift-
licher Aufforderung ohne hinreichenden Grund der Verpflich-
tung, sich untersuchen oder beobachten zu lassen, so kann er
oder sie so behandelt werden, als ob die Dienstunfähigkeit
amtsärztlich festgestellt worden wäre.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 werden die Dienstbezüge
mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhe-
stand der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten mitge-
teilt wird, einbehalten soweit sie das Ruhegehalt übersteigen. 

§ 70

Begrenzte Dienstfähigkeit

(1) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse nichts anderes bestimmt, soll von der Versetzung in
den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit abgesehen werden,
wenn die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte unter Bei-
behaltung des Amtes ihre oder seine Dienstpflichten noch
während mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
erfüllen kann (begrenzte Dienstfähigkeit).

(2) Die Arbeitszeit der Kirchenbeamtin oder des Kirchen-
beamten ist entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit her-
abzusetzen. Mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten ist auch eine eingeschränkte Verwendung in
einer nicht dem bisherigen Amt entsprechenden Tätigkeit
möglich.

(3) Von einer eingeschränkten Verwendung der Kirchenbe-
amtin oder des Kirchenbeamten nach Absatz 2 soll abgesehen
werden, wenn nach § 68 Abs. 2 ein anderes Amt oder eine
geringerwertige Tätigkeit übertragen werden kann. 

(4) § 69 Abs. 2, 3 und § 72 gelten entsprechend. 

§ 71

Allgemeine Voraussetzung 

Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen voraus,
dass ein Anspruch auf Ruhegehalt nach Maßgabe der jeweils
geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen gegeben ist. 

§ 72

Verfahren und Rechtsfolgen 

(1) Die Versetzung in den Ruhestand wird von der für die
Ernennung zuständigen Stelle verfügt. Im Rahmen einer
Abordnung nach § 56 erfolgt die Versetzung in den Ruhestand
durch den abordnenden Dienstherrn im Einvernehmen mit
dem aufnehmenden Dienstherrn. Im Falle der Zuweisung nach
§ 57 wird das Einvernehmen mit der Einrichtung oder dem
Dienstherrn hergestellt. Besteht neben einem Kirchenbeam-
tenverhältnis auf Zeit ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-

nis bei einem anderen Dienstherrn fort, so erfolgt die Verset-
zung in den Ruhestand durch den freistellenden Dienstherrn
im Einvernehmen mit dem Dienstherrn auf Zeit. 

(2) Die Verfügung ist der Kirchenbeamtin oder dem Kir-
chenbeamten zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn des Ru-
hestandes zurückgenommen werden. 

(3) Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein Zeitpunkt
bestimmt ist, beginnt der Ruhestand, abgesehen von den Fälle
der §§ 66 und 67, mit dem Ende des Monats, in dem die Ver-
setzung in den Ruhestand mitgeteilt wird. 

(4) Mit Beginn des Ruhestandes tritt für Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamte nach § 2 Abs. 1 Satz 2 an die Stelle des
bisherigen Dienstherrn die aufsichtsführende Kirche. 

(5) Mit Beginn des Ruhestandes endet die Pflicht der Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten zur Dienstleistung. Sie
erhalten Versorgungsbezüge nach den jeweils geltenden kir-
chengesetzlichen Bestimmungen des Versorgungsrechts. 

Im Übrigen bleibt ihnen ihre Rechtsstellung erhalten. 

§ 73

Wiederverwendung nach Versetzung in den Ruhestand 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand
können vor Vollendung des 63. Lebensjahres, als Schwerbe-
hinderte im Sinne des staatlichen Schwerbehindertenrechts
vor Vollendung des 60. Lebensjahres jederzeit wieder zum
Dienst berufen werden, wenn die Gründe für die Versetzung in
den Ruhestand weggefallen sind; das Gleiche gilt für Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand, die nach § 64
in den Ruhestand versetzt wurden, wenn die Gründe für die
Versetzung in den Wartestand weggefallen sind. Sie sind ver-
pflichtet, einer erneuten Berufung in den Dienst Folge zu leis-
ten, wenn ihnen ein gleichwertiges Amt übertragen werden
soll und zu erwarten ist, dass sie den gesundheitlichen Anfor-
derungen des neuen Amtes genügen. Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamten kann auch ein Amt ihrer früheren Laufbahn
mit einer geringerwertigen Tätigkeit übertragen werden, wenn
eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und ihnen die
Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung
ihrer früheren Tätigkeit zuzumuten ist.

(2) Nach Ablauf von fünf Jahren seit den Eintritt in den Ru-
hestand können Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die
das 55. Lebensjahr vollendet haben, nur mit ihrer Zustimmung
erneut in den Dienst berufen werden.

§ 74

Ruhestand bei Kirchenbeamtenverhältnissen auf Probe

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe sind
in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge Krankheit,
Verletzung oder sonstiger Beschädigung, die sie sich ohne gro-
bes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung des
Dienstes zugezogen haben, Dienstunfähigkeit (§ 68) gewor-
den sind. 

(2) Sie können in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie
aus anderen Gründen dienstunfähig geworden sind. Die Ent-
scheidung trifft die oberste Dienstbehörde.

(3) §§ 68, 69 und 73 finden entsprechende Anwendung.
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Teil 5 
Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses 

§ 75 

Grundbestimmung 

Das Kirchenbeamtenverhältnis endet außer durch den Tod
durch 

1. Entlassung oder 

2. Entfernung aus dem Dienst.

§ 76

Entlassung kraft Gesetzes 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft
Gesetzes entlassen, wenn sie 

1. aus der Kirche austreten, 

2. den Dienst ohne Zustimmung des Dienstherrn aufgeben
oder nach Ablauf einer Beurlaubung trotz Aufforderung
durch den Dienstherrn nicht wieder aufnehmen, 

3. in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienstverhältnis zu
einem anderen Dienstherrn treten, sofern gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist oder die für die Ernennung zuständi-
ge Stelle keine andere Regelung trifft, 

4. nach dem Pfarrdienstrecht Auftrag und Recht zur öffent-
lichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung ver-
loren haben, soweit die Ordination Voraussetzung für ihr
bisheriges Amt war. 

(2) Die für die Ernennung zuständige Stelle entscheidet
darüber, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen, und
stellt den Tag der Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnis-
ses fest. 

(3) Absatz 1 Nr. 1 findet keine Anwendung, wenn die Kir-
chenbeamtin oder der Kirchenbeamte mit Einwilligung der
obersten Dienstbehörde im unmittelbaren Zusammenhang mit
dem Kirchenaustritt Mitglied einer Kirche wird, die mit der
Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder
einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und
Abendmahlsgemeinschaft steht.

§ 77

Entlassung wegen einer Straftat

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind nach
Maßgabe des Absatzes 2 kraft Gesetzes entlassen, wenn sie in
einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines deut-
schen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Frei-
heitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt
worden sind. 

(2) Die Entlassung aus dem Dienst wird rechtswirksam
wenn einen Monat nach amtlicher Kenntnis der einleitenden
Stelle von der Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils, spä-
testens einen Monat nach Zugang der amtlichen Mitteilung bei
der einleitenden Stelle, wenn nicht die einleitende Stelle nach
den Bestimmungen des Disziplinarrechts vor Ablauf dieser
Frist aus kirchlichem Interesse ein Disziplinarverfahren einge-
leitet hat oder die Fortsetzung eines bereits eingeleiteten Dis-
ziplinarverfahrens beantragt oder beschlossen worden ist. Es

besteht kein Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines
Disziplinarverfahrens. 

(3) Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder fortge-
setzt, so tritt die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte mit
der Einleitung oder Fortsetzung dieses Verfahrens in den War-
testand, soweit sie oder er sich nicht bereits auf Grund anderer
Regelungen im Warte- oder Ruhestand befindet. 

§ 78

Wirkungen eines Wiederaufnahmeverfahrens 

(1) Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung aus
dem Dienst nach § 77 bewirkt worden ist, in einem strafge-
richtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine
Entscheidung ersetzt, die diese Wirkungen nicht hat, so gilt das
Kirchenbeamtenverhältnis als nicht unterbrochen. Die Kir-
chenbeamtin oder der Kirchenbeamte wird, sofern die Alters-
grenze noch nicht erreicht ist und zumindest begrenzte Dienst-
fähigkeit vorliegt, nach Möglichkeit entsprechend der früheren
Tätigkeit verwendet. Bis zur Einweisung in eine Stelle werden
die bisherigen Dienstbezüge gezahlt. 

(2) Ist auf Grund des im Wiederaufnahmeverfahrens fest-
gestellten Sachverhalts ein Disziplinarverfahren eingeleitet
worden, so verliert die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbe-
amte den Anspruch auf Dienstbezüge nach Absatz 1, wenn auf
Entfernung aus dem Dienst erkannt wird. Bis zur Rechtskraft
des Disziplinarurteils können die Ansprüche nicht geltend
gemacht werden. 

(3) Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte muss sich
auf die ihr oder ihm nach Absatz 1 zustehenden Dienstbezüge
ein anderes Arbeitseinkommen oder einen Unterhaltsbeitrag
anrechnen lassen; hierüber ist Auskunft zu geben. 

§ 79 

Entlassung ohne Antrag 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu entlas-
sen, wenn sie 

1. sich weigern, das Gelöbnis nach § 19 abzulegen, 

2. bei Eintritt der Dienstunfähigkeit keinen Anspruch auf
Ruhegehalt haben, 

3. sich einer anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft
anschließen, die nicht mit der Evangelischen Kirche in
Deutschland, einer Gliedkirche oder einem gliedkirch-
lichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsge-
meinschaft steht. 

(2) Die Entlassung nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 wird mit der
Zustellung der Entlassungsverfügung wirksam. Die Entlas-
sung nach Absatz 1 Nr. 2 wird mit Ablauf des Monats, der auf
den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung der Kir-
chenbeamtin oder dem Kirchenbeamten zugestellt worden ist,
wirksam. 

§ 80

Entlassung auf Verlangen 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können jeder-
zeit ihre Entlassung verlangen. Das Verlangen muss dem
Dienstherrn schriftlich erklärt werden. Die Erklärung kann
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zurückgenommen werden, solange die Entlassungsverfügung
der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten noch nicht
zugegangen ist. 

(2) Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt aus-
zusprechen. Mit Rücksicht auf dienstliche Belange kann sie
längstens bis drei Monate – bei Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten im Schul- und Hochschuldienst längstens bis
zum Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters – hinaus-
geschoben werden.

(3) Der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten kann
mit der Entlassung die Möglichkeit eingeräumt werden, in das
Kirchenbeamtenverhältnis zurückzukehren. Sie kann befristet
werden und setzt voraus, dass im Zeitpunkt der Rückkehr die
für die Übertragung eines Amtes erforderlichen persönlichen
Voraussetzungen gegeben sind. Das Nähere regeln die Evan-
gelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.

§ 81

Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis 

auf Zeit 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit sind
kraft Gesetzes entlassen, wenn sie nach Ablauf ihrer Amtszeit
weder für eine weitere Amtszeit berufen werden noch in den
Ruhestand eintreten oder wenn das bisherige Kirchenbeam-
tenverhältnis nicht in ein solches anderer Art umgewandelt
wird. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit kön-
nen im Einvernehmen mit dem freistellenden Dienstherrn vor-
zeitig entlassen werden, wenn die oberste Dienstbehörde des
Dienstherrn auf Zeit feststellt, dass die Voraussetzungen einer
Versetzung in den Wartestand nach § 60 vorliegen. 

§ 82

Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis 

auf Probe 

(1) Erreichen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf
Probe die Altersgrenze nach  § 66 Abs. 1, so sind sie mit dem
Ende des Monats, in den dieser Zeitpunkt fällt, entlassen. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe sind,
soweit nicht durch Rechtsvorschrift der Evangelischen Kirche
in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt ist, zu entlassen,
wenn 

1. sie sich in der Probezeit nicht bewähren,

2. sie eine Amtspflichtverletzung begehen, für die eine Maß-
nahme unzureichend ist, auf die durch Disziplinarverfü-
gung erkannt werden kann,

3 sie dienstunfähig sind und nicht in den Ruhestand versetzt
werden. 

(3) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe kön-
ne entlassen werden, wenn kirchliche Körperschaften oder 

Dienststellen aufgelöst, ihrem Aufbau oder in ihren Aufga-
ben wesentlich geändert oder mit anderen zusammengelegt
werden und die Kirchenbeamtinnen und der Kirchenbeamten

auf Probe weder weiterverwendet noch nach § 58 Abs. 2 ver-
setzt werden können. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 und 3 und des Absat-
zes 3 ist eine Frist einzuhalten, und zwar bei einer Beschäfti-
gungszeit von 

1. bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monatsschluss, 

2. mehr als drei Monaten ein Monat zum Monatsschluss, 

3. mindestens einem Jahr sechs Wochen zum Schluss eines
Kalendervierteljahres.

Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tä-
tigkeit im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe im Bereich
derselben obersten Dienstbehörde. 

§ 83

Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis 

auf Widerruf

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Widerruf
können jederzeit entlassen werden. § 82 Abs. 4 gilt entspre-
chend. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Widerruf
im Vorbereitungsdienst soll Gelegenheit gegeben werden, den
Vorbereitungsdienst abzuleisten und die für ihre Laufbahn vor-
geschriebene Prüfung abzulegen. Mit der Ablegung der Prü-
fung endet das Kirchenbeamtenverhältnis, soweit nichts ande-
res bestimmt ist.

§ 84 

Verfahren und Rechtsfolgen 

(1) Die Entlassung wird von der für die Ernennung zustän-
digen Stelle verfügt, in den Fällen der §§ 76 und 77 der Zeit-
punkt der Entlassung kraft Gesetzes mitgeteilt. Soweit nichts
anderes bestimmt ist, wird sie mit der Zustellung der Verfü-
gung wirksam. 

(2) Ist das Kirchenbeamtenverhältnis durch Entlassung
beendet worden, haben die früheren Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamten keinen Anspruch mehr auf Besoldung, Ver-
sorgung oder sonstige Leistungen, soweit nicht die Evangeli-
schen Kirchen in Deutschland, die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich gesetzlich
etwas anderes bestimmt haben. Wird die Entlassung im Laufe
eines Kalendermonats wirksam, so kann ihnen die für den Ent-
lassungsmonat gezahlte Besoldung oder Versorgung belassen
werden.

(3) Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet oder
unter Auflagen als laufende oder als Einmalzahlung gewährt
werden. Die Amts- oder Dienstbezeichnung und die im
Zusammenhang mit dem Amt oder Dienst verliehenen Titel
dürfen nur weitergeführt werden, wenn die Erlaubnis nach
§ 15 Abs. 4 hierzu erteilt worden ist. 

§ 85

Entfernung aus dem Dienst 

Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Diszipli-
narrecht geregelt. 
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Teil 6 
Rechtsschutz und Verfahren 

§ 86

Allgemeines Beschwerderecht 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können An-
träge und Beschwerden vorbringen. Dabei haben sie den
Dienstweg einzuhalten. Der Beschwerdeweg steht ihnen bis
zur obersten Dienstbehörde offen. 

(2) Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittelbare
Vorgesetzte oder den unmittelbaren Vorgesetzten, so kann sie
bei dem nächsthöheren Vorgesetzten unmittelbar eingelegt
werden. 

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 87

Rechtsweg, Vorverfahren 

(1) Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Dienstverhältnis ist
nach Maßgabe des in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, den Gliedkirchen und den gliedkirchlichen Zusammen-
schlüssen jeweils geltenden Rechts der Rechtsweg zu den
kirchlichen Verwaltungsgerichten eröffnet. 

(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regeln je für
ihren Bereich, ob vor Eröffnung des Rechtswegs ein Vorver-
fahren erforderlich ist. 

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Abord-
nung, Zuweisung, Versetzung oder Versetzung in den Warte-
stand haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 88

Leistungsbescheid 

Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können nach Maßga-
be ihres Rechts Ansprüche aus Kirchenbeamtenverhältnissen
durch Leistungsbescheid geltend machen. Die Möglichkeit,
einen Anspruch durch Erhebung einer Klage zu verfolgen,
bleibt unberührt. 

§ 89

Zustellungen 

(1) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse nichts anderes bestimmt, kann die Zustellung von
Schriftstücken, die nach diesem Gesetz oder nach anderen
kirchlichen Bestimmungen zuzustellen sind, geschehen 

1. bei der Zustellung durch die Behörde durch Übergabe an
die Empfängerin oder den Empfänger gegen Empfangsbe-
stätigung; wird die Annahme des Schriftstückes oder die
Unterschrift unter die Empfangsbestätigung verweigert, so
gilt das Schriftstück im Zeitpunkt der Weigerung als zuge-
stellt, wenn eine Niederschrift über den Vorgang zu den
Akten gebracht ist, 

2. bei der Zustellung durch die Post durch eingeschriebenen
Brief mit Rückschein oder durch Postzustellung mit Zustel-
lungsurkunde, oder 

3. durch Bekanntgabe im Kirchlichen Amtsblatt des jewei-
ligen Dienstherrn oder der aufsichtsführenden Kirche,
wenn der Aufenthalt der Empfängerin oder des Empfängers
nicht zu ermitteln ist. 

(2) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse nichts anderes bestimmt, kann sich auf die Verletzung
von Formvorschriften bei der Zustellung nicht berufen, wer
das zuzustellende Schriftstück nachweislich auf andere Weise
erhalten hat. Dies gilt nicht, wenn mit der Zustellung eine Frist
für die Erhebung einer Klage beginnt. 

Teil 7 
Sondervorschriften

§ 90

Ordinierte Kirchenbeamtinnen und 

Kirchenbeamte 

Die allgemeinen Vorschriften des Pfarrdienstrechts über
die Ordination gelten für Ordinierte im Kirchenbeamtenver-
hältnis unmittelbar. Im Übrigen gelten für Ordinierte im Kir-
chenbeamtenverhältnis diejenigen Vorschriften des Pfarr-
dienstrechts entsprechend, durch die nähere Regelungen über
die Wahrnehmung von Auftrag und Recht zur öffentlichen
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung sowie über
Beschränkungen in der Ausübung dieses Auftrages und Rechts
getroffen werden. 

§ 91

Kirchenleitende Organe und Ämter

(1) Für die Mitglieder kirchenleitender Organe sowie für
Inhaberinnen und Inhaber kirchenleitender Ämter, die in
einem Kirchenbeamtenverhältnis stehen, können die Evange-
lische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Kir-
chengesetz abweichende Regelungen treffen. 

(2) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
bestimmt für den jeweiligen Bereich, wer Mitglied eines kir-
chenleitenden Organs ist und wer ein kirchenleitendes Amt
innehat. 

§ 92

Kirchenbeamtenvertretungen 

Bei der Vorbereitung kirchenbeamtenrechtlicher Vorschrif-
ten sind nach Maßgabe des jeweils geltenden Rechts der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse Vertreterinnen und Ver-
treter der Kirchenbeamtenschaft zu beteiligen. Zu diesem
Zweck können Kirchenbeamtenvertretungen gebildet werden.
Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland,
die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
je für ihren Bereich. 
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Teil 8 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 93

Zuständigkeiten 

(1) Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zustän-
digkeit bestimmt ist, ist die jeweilige oberste kirchliche Ver-
waltungsbehörde zuständig. Die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse können die in diesem Kirchengesetz
bestimmten Zuständigkeiten je für ihren Bereich in anderer
Weise regeln.

(2) Unbeschadet der in diesem Kirchengesetz geregelten
Zuständigkeiten können die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich bestimmen, dass bestimmte Maß-
nahmen und Entscheidungen nur mit Zustimmung der auf-
sichtsführenden Kirche nach § 2 Abs. 1 getroffen werden dür-
fen.

§ 94

Bestehende Kirchenbeamtenverhältnisse

(1) Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes erhalten die
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten den Rechtsstand
nach diesem Kirchengesetz. 

(2) Erworbene Rechte bleiben unberührt. Das Nähere
regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
Bereich. 

§ 95

In-Kraft-Treten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Evange-
lische Kirche in Deutschland am 1. Januar 2006 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Amtskräfte im Kir-
chenbeamtenverhältnis vom 6. November 1997 (ABl. EKD S.
501), geändert durch Kirchengesetz vom 7. November 2002
(ABl. EKD S. 390) außer Kraft. Soweit in weitergeltenden
Bestimmungen auf nach Satz 1 aufgehobene Bestimmungen
verwiesen ist, treten die Vorschriften dieses Kirchengesetzes
an deren Stelle. 

(3) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Glied-
kirchen in Kraft, nachdem sie ihre Zustimmung erklärt haben.
Für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-
lands und ihre Gliedkirchen tritt es in Kraft, nachdem die Ver-
einigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands ihre
Zustimmung erklärt hat. Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kir-
chengesetz in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland durch Verordnung. 

§ 96

Außer-Kraft-Treten

Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können dieses Kirchengesetz jederzeit je für ihren Bereich
außer Kraft setzen. 

Für die Gliedkirchen der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche Deutschlands kann das Außer-Kraft-Setzen nur

durch die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-
lands erklärt werden. Gliedkirchen der früheren Evangelischen
Kirche der Union, die diesem Gesetz zugestimmt haben, kön-
nen das Außer-Kraft-Setzen nur gemeinsam erklären. Der Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt durch Verord-
nung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt, das Kirchengesetz
jeweils außer Kraft getreten ist. 

Berlin, den 10. November 2005

Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland

Barba ra  R inke

Beschluss der Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland zum Ausführungsgesetz der
Evangelischen Kirche in Deutschland zum 

Kirchenbeamtengesetz der EKD (Ausführungs-
gesetz zum Kirchenbeamtengesetz – AGKBG.EKD)

Vom 10. November 2005 

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat
auf Grund des Artikels 10 Abs. 1 der Grundordnung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland mit Wirkung für die Rechts-
verhältnisse der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der
Evangelische Kirche in Deutschland das folgende Kirchenge-
setz beschlossen: 

§ 1

(Zu § 4)

Dienstherr, oberste Dienstbehörde

Dienstherr der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist
die Evangelische Kirche in Deutschland. Oberste Dienstbe-
hörde ist der Rat. 

§ 2

(Zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2) 

Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit 

(1) In ein auf Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit darf nur
berufen werden, wer 

1. bereits in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
steht und 

2. für Aufgaben im Sinne des § 3 des Kirchenbeamtengeset-
zes der EKD nicht länger als sechs Jahre verwendet werden
soll. 

Eine Verlängerung ist zulässig, sie soll jedoch nicht über
sechs Jahre hinausgehen. § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Kirchenbeam-
tengesetzes der EKD bleibt unberührt. 

(2) § 8 Abs. 2 Nr. 4 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD
findet auf Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit
keine Anwendung. 
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(3) § 60 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD findet auf
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit keine An-
wendung. 

§ 3 

(Zu § 87 Abs. 2) 

Vorverfahren 

In Streitigkeiten aus dem Kirchenbeamtenverhältnis ist vor
Klageerhebung, auch im Falle von Leistungs- und Feststel-
lungsklagen ein Vorverfahren durchzuführen. Hierfür gelten
die Verfahrensvorschriften des jeweiligen Rechtsweges. Ein
Vorverfahren ist auch durchzuführen, wenn die Maßnahme
vom Rat getroffen wurde. Der Widerspruch ist beim Kirchen-
amt zu erheben. Dieses kann, außer in den Fällen des Satzes 2,
dem Widerspruch abhelfen. Hilft es dem Widerspruch nicht ab,
so entscheidet der Rat. 

§ 4 

(Zu § 91)

Wartestandsregelung für Leitungsämter

Die Präsidentin oder der Präsident, die Leiterinnen und
Leiter der Hauptabteilungen des Kirchenamtes sowie die oder
der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland und der
Europäischen Union können jederzeit in den Wartestand ver-
setzt werden. Sie sind auf ihren Antrag in den Wartestand zu
versetzen, wenn nach Feststellung des Rates zwischen ihnen
und dem Rat Meinungsverschiedenheiten grundlegender Art
bestehen, die eine gedeihliche Zusammenarbeit nicht mehr
erwarten lassen. 

§ 5 

(Zu § 92) 

Vertretung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 

(1) Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vor-
schriften für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte ist die
Gesamtmitarbeitervertretung der Amts-, Dienststellen und
Einrichtungen der Evangelischen Kirche in Deutschland zu
beteiligen. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können sich in
Vereinigungen zur Wahrung von Berufsinteressen und anderen
Berufsverbänden zusammenschließen. Sie dürfen wegen der
Betätigung in den genannten Organisationen weder benachtei-
ligt noch bevorzugt werden. 

§ 6

(Zu § 93 Abs. 1)

Zuständigkeiten

Zuständig für die Ernennung der Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamten ist der Rat. 

§ 7 

(Zu § 17 Abs. 3, §§ 26, 28, § 35 Abs. 1, § 38 Abs. 4, 

§ 50 Abs. 5, § 54 Abs. 3, § 83 Abs. 2) 

Anwendung staatlichen Rechts 

(1) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land zu nachfolgenden Rechtsfragen aus einem Kirchenbeam-

tenverhältnis keine Regelung vorsieht, finden die für Beamtin-
nen und Beamte des Bundes jeweils geltenden Bestimmungen
entsprechende Anwendung: 

1. Einsichts-und Auskunftsrecht in Ausbildungs- und Prü-
fungsakten,

2. Annahme von Zuwendungen, 

3. Arbeitszeit, 

4. Unterhalt, 

5. Erholungs- und Sonderurlaub, 

6. Teildienst aus familiären Gründen mit weniger als der Hälf-
te der regelmäßigen Arbeitszeit, 

7. Anspruch auf Beihilfe während der Zeit einer Beurlaubung
und 

8. Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Wider-
ruf. 

(2) Der Rat wird ermächtigt, die oben genannten Rechts-
fragen durch Rechtsverordnung zu regeln. 

§ 8

In-Kraft-Treten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. 

Berlin, den 10. November 2005

Die Präses der Synode der Evangelischen Kirchen in
Deutschland

Barba ra  R inke

RS 441 

Bekanntmachung 
der Ersten Verordnung über das Inkrafttreten des

Kirchenbeamtengesetzes der EKD 
vom 8. Dezember 2006 

Das Kirchenbeamtengesetz der EKD vom 10. November 2005
(ABl. 2007 S. 18) tritt gemäß § 95 Abs. 3 Kirchenbeamtenge-
setz der EKD in Verbindung mit der Ersten Verordnung über
das Inkrafttreten des Kirchenbeamtengesetzes der EKD vom
8. Dezember 2006 (ABl. EKD 2007 S. 1) in der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und ihren
Gliedkirchen am 1. April 2007 in Kraft. Die Erste Verordnung
über das Inkrafttreten des Kirchenbeamtengesetzes der EKD
vom 8. Dezember 2006 wird nachfolgend zur Kenntnis gege-
ben. 

Wolfenbüttel, den 31. Januar 2007 

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Landeskirchenamt 

Vol lbach
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Erste Verordnung über das Inkrafttreten 
des Kirchenbeamtengesetzes der EKD 

vom 10. November 2005

Vom 8. Dezember 2006 

Auf Grund des § 95 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD
vom 10. November 2005 (ABl. EKD S. 551) verordnet der Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschland: 

Einziger Paragraph 

Das Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland vom
10. November 2005 (ABl. EKD S. 551) tritt am 1. April 2007
in Kraft in der 

Evangelischen Landeskirche Anhalts, 
Evangelischen Landeskirche in Baden, 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg – schlesische
Oberlausitz, 
Bremischen Evangelischen Kirche, 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, 
Lippischen Landeskirche, 
Evangelischen Kirche der Pfalz, 
Pommerschen Evangelischen Kirche, 
Evangelisch-reformierten Kirche, 
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, 
Evangelischen Kirche von Westfalen, 
Evangelischen Kirche in Württemberg,
Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in
Deutschland und 
in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands und ihren Gliedkirchen (Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern, Evangelisch-lutherischen Landeskirche in
Braunschweig, Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Han-
novers, Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen-
burgs, Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche,
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe, Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Thüringen). 

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Kirchengesetzes zur

Neufassung des Kirchenbeamtenergänzungsgesetzes 
vom 17. November 2006 

Das Kirchengesetz zur Neufassung des Kirchenbeamtenergän-
zungsgesetzes vom 17. November 2006 (ABl. 2007 S. 3) tritt
am 1. April 2007 in Kraft. 

Wolfenbüttel, den 31. Januar 2007 

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Landeskirchenamt 

Vol lbach

RS 105.2

Bekanntmachung 
zum Inkrafttreten der Vereinbarung über die
Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen 

Im Landeskirchlichen Amtsblatt Stück 4 wurde auf Seite 49
das Kirchengesetz der Ev.-luth. Landeskirche in Braun-
schweig über die Zustimmung zur Vereinbarung zwischen den
Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland über
die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen bekannt
gemacht. Die Veröffentlichung des Vereinbarungstextes
erfolgte im Landeskirchlichen Amtsblatt Stück 5 auf Seite 63. 

Die Vereinbarung regelt die Fälle, in denen sich ein Kirchen-
mitglied in eine andere Kirchengemeinde umpfarren lassen
möchte, die einer anderen Landeskirche angehört. Die landes-
kirchlichen Regelungen sind auf derartige Fälle nicht anwend-
bar. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braun-
schweig hat mit der Evangelisch-lutherischen Landeskirche
Hannovers, der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen und der Evangelischen Landeskirche Anhalts bisher
bilaterale Vereinbarungen über die besonderen Fälle der Kir-
chenmitgliedschaft abgeschlossen. Diese treten nach der neu-
en Vereinbarung außer Kraft, sobald die jeweiligen Landeskir-
chen ebenfalls zugestimmt haben. 

Die Evangelische Landeskirche Anhalts hat durch Verordnung
vom 13. Dezember 2006 der EKD-Vereinbarung zugestimmt.
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. Gemäß
§ 6 der Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft in beson-
deren Fällen geben wir als Zeitpunkt für das Inkrafttreten der
Vereinbarung zwischen der Evangelisch-lutherische Landes-
kirche in Braunschweig und der Evangelischen Landeskirche
Anhalts den 1. Januar 2007 bekannt. Gleichzeitig tritt die Ver-
einbarung über die Zulassung besonderer Fälle der Kirchen-
mitgliedschaft vom 20./23. April 1999 (ABl. 1999 S. 109)
außer Kraft. 

Wolfenbüttel, 15. Januar 2007 

Landeskirchenamt 

Vol lbach  

RS 614

Verwaltungsanordnung für kirchliche Friedhöfe
vom 9. Januar 2007

Auf Grund des Artikels 87 Abs. 1c der Verfassung der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig er-
geht folgende Allgemeine Verwaltungsanordnung:

§ 1 

Kirchliche Friedhöfe

(1) Kirchliche Friedhöfe im Sinne dieser Verwaltungsan-
ordnung sind öffentliche Begräbnisplätze, die von einer Kir-
chengemeinde oder einer sonstigen kirchlichen Körperschaft
im Bereich der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in
Braunschweig verwaltet werden.
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(2) Die Verwaltung der kirchlichen Friedhöfe richtet sich
unbeschadet der allgemeinen staatlichen Bestimmungen nach
dem in der Landeskirche geltenden Recht.

(3) Der kirchliche Friedhof dient verstorbenen Mitgliedern
der Kirchengemeinde als Ruhestätte (konfessioneller Fried-
hof). Verstorbene, die bei Eintritt des Todes nicht Mitglied der
Kirchengemeinde waren und auch nicht mit Hauptwohnsitz im
Bereich der Kirchengemeinde polizeilich gemeldet waren,
dürfen auf dem Friedhof nur bestattet werden, wenn sie ein
Anrecht auf Bestattung in einem Wahlgrab haben oder der Kir-
chenvorstand vor der Bestattung eine Ausnahmegenehmigung
erteilt hat.

(4) Befindet sich im Bereich der Kirchengemeinde kein
kommunaler Friedhof (Monopolfriedhof), ist die Kirchenge-
meinde verpflichtet, die Beisetzung Verstorbener ohne evan-
gelisch-lutherisches Bekenntnis auf dem kirchlichen Friedhof
zuzulassen. Absatz 3 Satz 2 ist anzuwenden.

§ 2 

Widmung, Schließung, Entwidmung

(1) Kirchliche Friedhöfe sind als öffentliche Begräbnisplät-
ze gewidmet und damit dem allgemeinen Rechtsverkehr ent-
zogen. Die Widmung erfolgt mit der ersten Bestattung nach
erteilter Genehmigung der Anlegung oder Erweiterung des
Friedhofs durch das Landeskirchenamt.

(2) Eine Schließung erfolgt durch Beschluss des Kirchen-
vorstandes, der der Genehmigung des Landeskirchenamtes
bedarf. Die Schließung verändert die Rechtsnatur des kirch-
lichen Friedhofes als öffentlicher Begräbnisplatz nicht. Sie hat
zur Folge, dass auf dem Friedhof Bestattungen nur solcher
Verstorbener zugelassen sind, die bereits ein Anrecht auf Bei-
setzung in einem Wahlgrab haben; Verlängerungen von Nut-
zungsrechten erfolgen in diesen Fällen grundsätzlich nur zur
Anpassung der Ruhefristen.

(3) Durch die Entwidmung wird die volle Verkehrsfähig-
keit des Friedhofsgrundstücks oder einer Teilfläche wieder
hergestellt. Über die Entwidmung entscheidet der Kirchenvor-
stand durch Beschluss, der der aufsichtlichen Genehmigung
des Landeskirchenamtes bedarf. Ein Friedhof kann erst dann
entwidmet werden, wenn

a) der Friedhof nach Absatz 2 geschlossen ist; bei Teilflächen
eines Friedhofs, auf denen Nutzungsrechte nicht bestehen,
bedarf es keiner vorherigen Schließung;

b) die Ruhefristen sämtlicher Grabstellen abgelaufen sind und

c) Nutzungsrechte nicht mehr bestehen oder die Inhaber der
Nutzungsrechte auf diese verzichtet haben.

(4) Schließungen und Entwidmungen von Friedhöfen oder
Friedhofsteilen werden vom Kirchenvorstand öffentlich
bekannt gemacht. Die Verwaltungsanordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von Satzungen der Kirchengemeinden,
Propsteien und Kirchenverbände gilt hierfür entsprechend.
Sind nur einzelne Grabstellen oder unbelegte Flächen betrof-
fen, kann auf eine Bekanntmachung verzichtet werden, wenn
etwaige Nutzungsberechtigte anderweitig schriftlich benach-
richtigt werden.

§ 3 

Trauerfeiern

(1) Trauerfeiern finden grundsätzlich in Friedhofskapellen
statt.

(2) Das Pfarramt kann die Kirche für Trauergottesdienste
freigeben, wenn der oder die Verstorbene der Landeskirche
oder einer anderen Kirche angehört, die in der Arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen in Deutschland mitarbeitet. Bei der
Entscheidung sollen örtliche Gegebenheiten berücksichtigt
werden. Es soll ein Nutzungsentgelt erhoben werden, das die
Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle nicht unter-
schreitet.

(3) Der Kirchenvorstand kann im Fall des Absatz 2 die Auf-
bahrung des Sarges in der Kirche unmittelbar vor und während
der Trauerfeier zulassen, wenn

a) der Friedhofsordnung dem nicht entgegensteht,

b) hygienische und ordnungspolizeiliche Gründe nicht ent-
gegenstehen,

c) räumliche oder liturgische Gründe nicht entgegenstehen.

§ 4

Friedhofsverwaltung, Friedhofsordnung

(1) Der Kirchenvorstand verwaltet den Friedhof und erlässt
eine Friedhofsordnung auf der Grundlage des vom Landeskir-
chenamt herausgegebenen Musters in der jeweiligen Fassung.
Besondere örtliche Verhältnisse können dabei berücksichtigt
werden. Die Friedhofsordnung bedarf der Genehmigung durch
das Landeskirchenamt und der öffentlichen Bekanntmachung.

(2) Der Kirchenvorstand trägt die Verantwortung dafür,
dass auch in der Gestaltung des Friedhofs dessen Aufgabe als
Stätte der Verkündigung des Ostersieges Jesu Christi zum Aus-
druck kommt.

(3) Die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte der Fried-
hofsverwaltung gehört zu den Aufgaben, die der geschäftsfüh-
rende Pfarrer für den Kirchenvorstand wahrnimmt. Der Kir-
chenvorstand kann einen Ausschuss (§ 37 Kirchengemeinde-
ordnung) oder bestimmte Personen mit der Verleihung von
Nutzungsrechten, der Zulassung von Gewerbetreibenden, der
Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen, der Erhebung
von Gebühren und mit sonstigen Angelegenheiten der laufen-
den Verwaltung beauftragen. Der Ausschuss und die Beauf-
tragten sind an die Weisungen des Kirchenvorstandes gebun-
den. Seine Verantwortlichkeit für die Verwaltung des Fried-
hofs wird durch die Beauftragung nicht berührt.

§ 5 

Haushaltsführung, Friedhofsgebühren

(1) Der Kirchenvorstand erhebt für die Benutzung des
Friedhofs und für die Leistungen der Friedhofsverwaltung
Friedhofsgebühren nach Maßgabe der vom Kirchenvorstand
erlassenen Gebührenordnung. Die Gebühren sind in der Ge-
bührenordnung so festzulegen, dass das Gebührenaufkommen
grundsätzlich die laufenden Kosten der Friedhofsverwaltung
deckt, die Erhaltung und Unterhaltung der Einrichtung des
Friedhofs ermöglicht und die Bildung von zweckbestimmten
Rücklagen zulässt. Die Verpflichtungen der politischen Ge-
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meinde gemäß § 4 des Braunschweigischen Gesetzes über das
Friedhofs- und Bestattungswesen vom 23. November 1927
(GuVS 1927 S. 405) bleiben unberührt.

(2) Alle Einnahmen und Ausgaben aus der Verwaltung des
Friedhofs sind in dem Haushaltsabschnitt 08 des Gesamthaus-
haltsplans der Kirchengemeinde zu veranschlagen. Diese
Mittel sind getrennt von den übrigen kirchlichen Mitteln nach-
zuweisen. Die zur Unterhaltung des Friedhofs erforderlichen
Ausgaben werden ausschließlich aus diesem Haushaltsab-
schnitt bestritten. Zuschüsse aus anderen kirchlichen Mitteln
dürfen nicht geleistet werden.

(3) Reichen die Einnahmen aus der Friedhofsverwaltung
nicht aus, die laufenden Kosten des Friedhofs zu decken und
notwendige Rücklagen zu bilden, ist unverzüglich von der Kir-
chengemeinde ein schriftlicher Antrag auf Abdeckung des
Defizits an die politische Gemeinde zu richten. Außerdem ist
die Möglichkeit einer Anhebung der Friedhofsgebühren zu
prüfen.

(4) Die Friedhofsgebühren werden durch einen an den
Antragsteller oder Nutzungsberechtigten zu richtenden Ge-
bührenbescheid festgesetzt. Dieser ist mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen. Der Gebührenbescheid enthält in der
Regel einen Hinweis darauf, dass die Gebühren über den
Bestatter abgerechnet werden und dieser eine Kopie des
Gebührenbescheides erhält.

(5) Zur Zahlung der Gebühren ist der Antragsteller oder
derjenige verpflichtet, in dessen Interesse oder Auftrag der
Friedhof oder seine Einrichtungen benutzt werden. Sind meh-
rere Personen zahlungspflichtig, so haften sie als Gesamt-
schuldner.

(6) Die Gebühren sind mit ihrer Bekanntgabe an den
Gebührenschuldner fällig. Die Kirchengemeinde kann im
Rahmen des geltenden Rechts die Benutzung des Friedhofs
untersagen und Leistungen verweigern, solange die hierfür
vorgesehenen Gebühren nicht entrichtet worden sind.

(7) Rückständige Friedhofsgebühren werden im Verwal-
tungszwangsverfahren durch die zuständige staatliche oder
kommunale Stelle beigetrieben. Für die Verjährung der
Gebühren gelten die für kommunale Friedhöfe maßgeblichen
staatlichen Bestimmungen entsprechend.

§ 6 

Friedhofsregister

(1) Neben dem nach der Kirchenbuchordnung zu führen-
den Bestattungsbuch über die Amtshandlungen sind folgende
Friedhofsregister anzulegen:

a) ein Belegungsplan (Absatz 2) mit Übersicht über die Dau-
er der Nutzungsrechte zur Fristenkontrolle,

b) ein Bestattungsverzeichnis (Absatz 3).

(2) Im Belegungsplan sind alle Grabstellen, auch die noch
nicht belegten, eingezeichnet. Aus dem Belegungsplan müssen
ersichtlich sein:

a) Lage jeder Grabstätte (Feld, Reihe, Nummer),

b) Ruhefrist und Nutzungsdauer (einschließlich eingeräumter
Verlängerungen),

c) Bestattungsdatum (nach jeder Bestattung einzutragen),

d) Name, Vorname, Geburts- und Sterbedatum des Bestatte-
ten,

e) Name und Anschrift des Nutzungsberechtigten und seines
vorgesehenen Nachfolgers.

(3) In das Bestattungsverzeichnis werden alle Bestattungen
in zeitlicher Reihenfolge eingetragen. Es enthält:

a) die laufende Nummer,

b) Vor- und Zuname sowie Alter des Verstorbenen,

c) Tag der Bestattung,

d) Art und Lage des Grabes (Feld, Reihe, Nummer).

§ 7 

Einebnungen von Grabstellen, Fristenkontrolle

(1) Der Kirchenvorstand stellt in jedem Jahr fest, an wel-
chen Grabstellen die Nutzungsdauer im Verlauf des jeweiligen
Jahres enden wird.

(2) Der Kirchenvorstand ist gehalten, Nutzungsberechtigte
an Wahlgräbern auf den bevorstehenden Ablauf der Nutzungs-
rechte hinzuweisen; er ist dazu jedoch nicht verpflichtet.

(3) Ist nach Verstreichen eines halben Jahres seit Ablauf der
Nutzungsdauer trotz fortgesetzten Hinweises auf der Grabstel-
le eine Verlängerung der Nutzungsdauer nicht beantragt wor-
den, wird die Grabstelle eingeebnet, abgeräumt und für eine
anderweitige Belegung vorgesehen. Die Einebnung kann vor-
her erfolgen, wenn friedhofsplanerische Gründe dazu Veran-
lassung geben. Spätestens drei Jahre nach Ablauf der Nut-
zungsrechte soll die Grabstelle abgeräumt worden sein.

§ 8 

Grabgestaltung, Grabpflege

(1) Alle Grabstellen, auch noch nicht belegte Wahlgrabstel-
len, sind spätestens sechs Monate nach Erwerb des Nutzungs-
rechtes in der eines Friedhofs würdigen Weise zu bepflanzen,
gärtnerisch herzurichten und zu unterhalten.

(2) Anonyme Grabstellen sowie Ganzabdeckungen von
Grabstellen durch Steinplatten oder Kies anstelle einer Begrü-
nung vermitteln Trostlosigkeit und entsprechen nicht dem
Charakter des kirchlichen Friedhofs als Stätte der Verkündi-
gung des Ostersieges Jesu Christi. Anonyme Grabstellen sind
zu vermeiden.

(3) Anstelle anonymer Grabstellen oder Ganzabdeckungen
sollen angeboten werden:

a) besondere Grabstellen mit späterem Wegfall der Pflegever-
pflichtung bei Fortzug, Gebrechlichkeit oder Tod des Nut-
zungsberechtigten und eine Einsaat von Rasen durch die
Kirchengemeinde,

b) Rasengrabstellen auf einem besonderen Grabfeld, das nicht
mit Grabmal und Bepflanzungen versehen werden darf,
und einem gemeinsamen Grabmal mit den Namen und
Lebensdaten der dort Beerdigten oder auf der Grabstelle in
den Boden eingelassenen Steinplatten mit solchen Anga-
ben. 
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c) Grabpflegevereinbarungen der Nutzungsberechtigten mit
einer örtlichen Gärtnerei, mit der Treuhandstelle für Grab-
pflege oder mit der Kirchengemeinde, auch als Dauerbe-
pflanzung mit immergrünen Bodendeckern (z. B. Efeu).

§ 9 

Gestaltung der Grabmale

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen sich
in das Gesamtbild des Friedhofs einfügen und in ihrer Gestal-
tung mit dem christlichen Glauben vereinbar sein. Die Nut-
zungsberechtigten und die von ihnen Beauftragten sind dafür
verantwortlich, dass das Grabmal entsprechend seiner Größe
sicher und dauerhaft gegründet sowie mit dem Fundament
durch Dübel fest verbunden ist und in verkehrssicherem
Zustand erhalten wird. Die Unfallverhütungsvorschriften für
Friedhöfe und Krematorien sind zu beachten.

(2) Grabmale und andere bauliche Anlagen dürfen erst
errichtet oder geändert werden, nachdem der Kirchenvorstand
sie schriftlich genehmigt hat. Die Genehmigung wird versagt,
wenn das Grabmal oder die bauliche Anlage nicht den Vor-
schriften der Friedhofsordnung entspricht.

(3) Nutzungsberechtigte und von diesen Beauftragte haften
für alle Schäden, die durch Verletzung der Friedhofsordnung
oder der Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 entstehen.

§ 10

Überprüfung der Standfestigkeit der Grabmale

(1) Unbeschadet der Verantwortlichkeit der Nutzungsbe-
rechtigten und ihrer Beauftragten achtet der Kirchenvorstand
auf die Verkehrssicherheit des Friedhofs, insbesondere auf die
Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge-
nossenschaften.

(2) Zu diesem Zweck überprüft der Kirchenvorstand all-
jährlich nach Ablauf der Frostperiode vor Beginn der Karwo-
che durch mindestens zwei Personen die Grabmale auf ihre
Standfestigkeit. Ergibt die Überprüfung, dass Grabmale nicht
oder nicht mehr ausreichend befestigt sind, werden die Inhaber
der Nutzungsrechte der Grabstelle unter Hinweis auf die ent-
sprechenden Bestimmungen der Friedhofsordnung zur Behe-
bung des Mangels aufgefordert. Zugleich soll ein Hinweis auf
der Grabstelle erfolgen.

(3) Zur Behebung des Mangels ist den Nutzungsberechtig-
ten eine angemessene Frist zu setzen, deren Dauer sich nach
dem Ausmaß der Gefährdung richtet. Zugleich ist ihnen anzu-
kündigen, dass das Grabmal bei ergebnislosem Ablauf der
Frist zur Abwehr von Gefahren niedergelegt wird. Vor der
Niederlegung sollte die Gemeindeverwaltung (Ordnungsamt)
als die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung zuständige Verwaltungsbehörde benachrichtigt
werden.

(4) Im Falle einer unmittelbar drohenden Gefahr hat die
Niederlegung des Grabsteines unter Hinzuziehung oder
Benachrichtigung der Verpflichteten sofort zu geschehen. Sind
die Verpflichteten nicht rechtzeitig erreichbar, werden sie über
die getroffenen Maßnahmen nachträglich verständigt.

(5) § 7 Abs. 1 ist zu beachten.

§ 11 

Gewerbliche Arbeiten

(1) Gewerbetreibende haben die für den Friedhof geltenden
Bestimmungen, insbesondere die anerkannten Regeln der
Baukunst, zu beachten. Sie haften gegenüber der Kirchenge-
meinde für alle Schäden, die sie schuldhaft verursachen. Der
Kirchenvorstand kann bestimmen, dass gewerbliche Arbeiten
auf dem Friedhof erst nach schriftlicher Zulassung des Gewer-
betreibenden durch den Kirchenvorstand vorgenommen wer-
den dürfen.

(2) Einem Antrag auf Zulassung sind ein Nachweis des
Gewerbetreibenden über seine für die Ausführung der Arbei-
ten erforderliche fachliche Eignung (Bestätigung der zuständi-
gen Berufsorganisation oder einer anderen zuständigen Stelle)
und eine Erklärung beizufügen, in der sich der Gewerbetrei-
bende verpflichtet, die für den Friedhof gelten Bestimmungen
zu beachten. Die Zulassung kann versagt werden, wenn dem
Gewerbetreibenden wegen Verstößen gegen die Friedhofsord-
nung auf einem anderen kirchlichen Friedhof die Zulassung
entzogen worden ist.

(3) Der Kirchenvorstand kann eine erteilte Zulassung
widerrufen, wenn der Gewerbetreibende wiederholt gegen die
für den Friedhof gelten Bestimmungen verstoßen hat oder die
Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung entfallen
sind.

§ 12 

Haftung

Die Kirchengemeinde haftet nicht für Schäden, die durch
nicht der Friedhofsordnung gemäße Benutzung des Friedhofs,
seiner Anlagen und Einrichtungen, durch Dritte, durch Tiere
oder höhere Gewalt entstehen. Im Übrigen haftet sie nur bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ihr obliegen keine besonde-
ren Obhuts- und Überwachungspflichten.

§ 13 

Rechtsbehelf

(1) Der Empfänger eines ihn belastenden Bescheides des
Kirchenvorstandes in einer Friedhofsangelegenheit kann
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur
Niederschrift Widerspruch beim Kirchenvorstand und beim
Landeskirchenamt gegen den Bescheid erheben. Über diesen
Rechtsbehelf ist der Empfänger jedes belastenden Bescheides
schriftlich zu belehren (Rechtsbehelfsbelehrung).

(2) Ändert der Kirchenvorstand auf den Widerspruch sei-
nen Bescheid nicht ab, so leitet er ihn nebst dem zu Grunde lie-
genden Bescheid unverzüglich mit einer Stellungnahme an das
Landeskirchenamt. Das Landeskirchenamt entscheidet durch
Widerspruchsbescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
versehen wird. Gegen den Widerspruchsbescheid kann inner-
halb eines Monats nach Zustellung Anfechtungsklage beim
zuständigen staatlichen Verwaltungsgericht erhoben werden.

(3) Für das Widerspruchsverfahren und das Verfahren vor
den Verwaltungsgerichten gelten die Vorschriften der Verwal-
tungsgerichtsordnung.
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§ 14 

Schlussbestimmung

(1) Für die Verwaltung von Friedhöfen anderer kirchlicher
Körperschaften und für gemeinsame Friedhofsverwaltungen
durch mehrere kirchliche Körperschaften gelten die Bestim-
mungen dieser Verwaltungsanordnung entsprechend.

(2) Die Anordnung tritt am Tage ihrer Verkündung im Lan-
deskirchlichen Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die Allge-
meine Verwaltungsanordnung über die Verwaltung kirchlicher
Friedhöfe vom 12. März 2002 (ABl. 2002 S. 47) außer Kraft.

Wolfenbüttel, den 9. Januar 2007

Landeskirchenamt

Vol lbach

RS 615

Bekanntmachung 
der Muster-Friedhofsordnung 

Bedingt durch das In-Kraft-Treten des Niedersächsischen
Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen
(BestattG) zum 1. Januar 2006, als Reaktion auf die einschlä-
gige Rechtsprechung sowie auf Grund innerkirchlicher Über-
legungen zum Friedhofs- und Bestattungswesen ist die Mus-
ter-Friedhofsordnung für unsere Landeskirche neu gefasst
worden und wird nachstehend hiermit bekannt gemacht. 

Wolfenbüttel, den 31. Januar 2007 

Landeskirchenamt 

Vol lbach  

Friedhofsordnung 

für den kirchlichen Friedhof in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Ev.-luth. Kirchengemeinde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beschlossen vom Kirchenvorstand 
gemäß 53 KGO am  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inhaltsübersicht 
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§ 35 In-Kraft-Treten, Änderungen, öffentliche Bekanntma-
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Grundsatz 

Der kirchliche Friedhof ist eine Stätte, auf der die Gemeinde
ihre Toten zur letzten Ruhe bestattet. Er ist zugleich eine Stät-
te der Verkündigung des Ostersieges Jesu Christi und der Hoff-
nung auf die Auferstehung und die Verheißung des ewigen
Lebens. Er ist der Ort, an dem der Verstorbenen und des eige-
nen Todes gedacht wird. 

Diese Bedeutung und diese Aufgaben des Friedhofes kommen
nicht nur durch das gesprochene Wort in der Friedhofskapelle
und am Grabe, sondern auch durch die Gestaltung des Fried-
hofs, durch schlichte Grabmale und Bepflanzungen der Grab-
stellen zum Ausdruck.
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I. Ordnung auf dem Friedhof 

§1

Friedhofsgrundstück

Der Friedhof in ....................................... besteht zur Zeit aus 

a) Flurstück Nr. .... der Flur .......... in Größe von ................,
eingetragen im Grundbuch von .......................... Band
..................... Blatt ................................. zu Gunsten der
..............................................

b) Flurstück Nr. .... der Flur .......... in Größe von ................,
eingetragen im Grundbuch von .......................... Band
..................... Blatt ................................. zu Gunsten der
..............................................

c) Flurstück Nr. .... der Flur .......... in Größe von ................,
eingetragen im Grundbuch von .......................... Band
..................... Blatt ................................. zu Gunsten der
..............................................

§ 2 

Bestimmung und Verwaltung des Friedhofs 

(1) Der Friedhof dient der Bestattung 

a) aller Personen, die im Zeitpunkt des Todes ihren Haupt-
wohnsitz in der in § 1 Zeile 1 bezeichneten Stadt / Gemein-
de / Ortschaft haben, 

b) von Tot-und Fehlgeburten, deren Eltern den Hauptwohn-
sitz in der in § 1 Zeile 1 bezeichneten Stadt / Gemeinde /
Ortschaft haben, 

c) der aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibes-
früchte (Ungeborene), falls die Eltern ihren Hauptwohnsitz
in der in § 1 Zeile 1 bezeichneten Stadt / Gemeinde / Ort-
schaft haben, 

d) derer, die ein Anrecht auf Bestattung in einer bestimmten
Grabstelle (Wahlgrab) haben, 

e) anderer Personen nur mit vorheriger schriftlicher Erlaubnis
des Kirchenvorstandes; die Entscheidung über die Erlaub-
nis, auf die kein Rechtsanspruch besteht, ist endgültig.

(2) Die Verwaltung des Friedhofs und die Beaufsichtigung
des Beerdigungswesens obliegt dem Kirchenvorstand. Sie
richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen
Bestimmungen sowie den allgemeinen staatlichen Vorschrif-
ten. Der Kirchenvorstand kann sich zur Wahrnehmung seiner
Aufgaben Beauftragter bedienen. 

§ 3 

Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Es wird erwartet, dass Besuchende des Friedhofs sich
der Würde des Ortes entsprechend ruhig verhalten und Äuße-
rungen, die sich gegen den christlichen Glauben oder die evan-
gelische Kirche richten, unterlassen. Wer Anordnungen der mit
der Aufsicht betrauten Personen nicht Folge leistet oder gegen
diese Friedhofsordnung verstößt, kann vom Friedhof verwie-
sen und wegen Hausfriedensbruchs angezeigt werden. 

(2) Auf dem Friedhof ist es insbesondere nicht erlaubt, 

a) gegen Ordnungsbestimmungen dieser Friedhofsordnung
(§§ 4–6) zu verstoßen, 

b) zu rauchen, zu spielen und zu lärmen, 

c) Gräber, Grünanlagen und Wege zu beschädigen, zu verun-
reinigen oder Einfriedungen zu übersteigen, 

d) zu betteln, Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anzu-
bieten und Druckschriften zu verteilen, 

e) abgängigen Grabschmuck außerhalb der hierfür vorgesehe-
nen Plätze auf dem Friedhof abzulegen, 

f) nicht vom Friedhof stammende Abfälle, Erdaushub, alte
Grabsteine oder -einfassungen abzulegen, 

g) während der Hauptgottesdienstzeiten oder in der Nähe von
Bestattungsfeiern auf dem Friedhof zu arbeiten, 

h) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde und 
– soweit nicht gerade eine Beerdigung stattfindet – an kur-
zer Leine geführte Hunde, 

i) Friedhofsanlagen und Wege zu befahren, ausgenommen
mit Sargwagen, Rollstühlen und Kinderwagen, 

j) über Trauerfeiern und Beerdigungen Fotos, Film-, Video-,
Fernseh-, Ton- oder handschriftliche Aufzeichnungen zur
Veröffentlichung anzufertigen; der Respekt gegenüber den
Trauernden und der Schutz der Privatsphäre gebietet Zu-
rückhaltung, 

k) Wasser zu anderen Zwecken als der Grabpflege zu entneh-
men, 

l) In- und Aufschriften oder sonstige Darstellungen bei Grab-
schmuck und -anlagen zu verwenden, die nicht mit dem
christlichen Glauben vereinbar sind. 

(3) Totengedenkfeiern sind grundsätzlich spätestens
14 Tage vorher beim Kirchenvorstand zur Genehmigung anzu-
melden. 

(4) Der Kirchenvorstand kann auf Antrag Ausnahmen von
Absatz 2 zulassen, soweit sie mit dem Friedhofszweck und der
Ordnung auf dem Friedhof vereinbar sind. Die Genehmigung
von Ausnahmen ist jederzeit frei widerruflich. Auf ihre Ertei-
lung besteht kein Rechtsanspruch. 

§ 4

Öffnungszeiten, Zutritt

(1) Der Friedhof ist während des Tages für den Besuch
geöffnet. Mit Anbruch der Dunkelheit ist der Zutritt auf den
Friedhof nicht mehr zugelassen. Sofern der Kirchenvorstand
am Eingang keine abweichende Öffnungszeiten bekannt gibt,
ist ein Aufenthalt auf dem Friedhof in der Zeit von 18.00 bis
7.00 Uhr im Winterhalbjahr und in der Zeit von 20.00 bis
6.00 Uhr im Sommerhalbjahr grundsätzlich nicht gestattet. 

(2) Der Kirchenvorstand kann das Betreten des Friedhofs
oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorüber-
gehend untersagen. Kinder unter 12 Jahren dürfen den Fried-
hof nur unter der Verantwortung Erwachsener betreten. 

§ 5 

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 

(1) Die Umweltverantwortung, die Gott den Menschen mit
seiner Schöpfung aufgegeben hat, gebietet es gerade auf dem
Friedhof als einer Stätte des Lebens und der Verkündigung des
Ostersieges Jesu Christi, das Leben der Tiere und Pflanzen zu
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achten sowie von der Verwendung von Umweltgiften und
nicht natürlich abbaubaren Materialien abzusehen. 

(2) Um dem Rechnung zu tragen, sind auf dem Friedhof
das Entstehen nicht kompostierfähiger Abfälle und die Ver-
wendung von Torfprodukten zu vermeiden; bei der Grabbe-
pflanzung sind heimische standortgerechte Pflanzen zu bevor-
zugen. 

(3) Insbesondere ist es auf dem Friedhof nicht zulässig,

a) solche Kränze, Blumengestecke und sonstigen Grab-
schmuck zu verwenden, die nicht kompostierfähige Mate-
rialien (z. B. Kunststoffe, Seide, Draht) enthalten, 

b) aus Kunststoff gefertigte Grablichter und Blumenschalen
zu verwenden, 

c) Schädlingsbekämpfungsmittel, Kunstdünger und Unkraut-
vernichtungsmittel zu verwenden, 

d) nicht biologisch abbaubare chemische Mittel oder ätzende
Mittel zur Grabsteinreinigung zu verwenden; ist eine Rei-
nigung mit saurem Reiniger bei Hartsteindenkmalen unab-
weisbar, ist sie nur zugelassen, wenn sie von einem Fach-
betrieb vorgenommen wird und dafür gesorgt wird, dass
die Lösungsmittel nicht auf den Boden gelangen können,
sondern aufgefangen (z. B. mit einer Kunststoffplane) und
ordnungsgemäß entsorgt werden, 

e) Teerpappe oder Folien aus nicht vergehenden Materialien
(z. B. als Unterlage für Grabkies) auszulegen, 

f) frei lebende Tiere zu beeinträchtigen – richten Tiere auf
dem Friedhof Schaden an, so regelt die Friedhofsverwal-
tung auf Anzeige von Friedhofsbenutzern das weitere Vor-
gehen, 

g) Abfälle außerhalb der für Abfälle vorgesehenen Behälter
abzulegen oder gewerbliche Abfälle, Abraum, Baumaterial
sowie 

h) nicht kompostierfähige Abfälle in Abfallbehältern für kom-
postierfähigen Abfall abzulegen und Abfälle nicht sortiert
gemäß den bereitgestellten Behältern abzulegen. 

Der Kirchenvorstand kann bei Verstößen gegen Buchstaben
a)–e) und g)–h) die Verantwortlichen zur Übernahme der Kos-
ten für die umweltschonende Entsorgung solcher Materialien
heranziehen. 

§ 6 

Gewerbliche Arbeiten, Zulassung 

(1) Gewerbliche Arbeiten an Grabstellen dürfen nur von
solchen Personen ausgeführt werden, die die erforderliche
Sachkunde besitzen und vom Kirchenvorstand vorher zugelas-
sen sind. Die §§ 3 und 4 sind zu beachten. Der Kirchenvor-
stand kann Zeiten festlegen, zu denen gewerbliche Arbeiten
nicht vorgenommen werden dürfen. Für die Beseitigung von
Abfällen, die anlässlich oder im Zusammenhang mit gewerb-
lichen Arbeiten entstehen, sowie von Baumaterial und derglei-
chen sind die jeweiligen Gewerbetreibenden verantwortlich. 

(2) Der Kirchenvorstand erteilt die Zulassung schriftlich
und in der Regel für einen begrenzten Zeitraum. Der Umfang
der zugelassenen Tätigkeit wird in der Zulassung vom Kir-
chenvorstand festgelegt. Die Zulassung wird erst erteilt, nach-

dem die gewerbetreibende Person durch Unterschrift bestätigt
hat, dass sie die nötige Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt
und die Friedhofsordnung anerkennt. Für die Zulassung kann
eine Gebühr vorgesehen werden; bei Nachweis der Zahlung
einer solchen Gebühr in einer anderen Kirchengemeinde der
Propstei kann die Gebühr ganz oder teilweise erlassen werden. 

(3) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn eine Vor-
aussetzung, unter der sie erteilt worden ist, weggefallen ist
oder die gewerbetreibende Person trotz vorheriger Verwar-
nung gegen Vorschriften dieser Ordnung oder gegen Anord-
nungen des Kirchenvorstandes verstößt oder auf einem ande-
ren kirchlichen Friedhof im Bereich der Ev.-luth. Landeskir-
che in Braunschweig trotz vorheriger Verwarnung gegen die
Friedhofsordnung verstoßen hat. 

(4) Die für die Arbeiten benötigten Werkzeuge und Materi-
alien dürfen grundsätzlich nicht länger als einen Tag auf dem
Friedhof und nur an Stellen gelagert werden, die der Kirchen-
vorstand zuweist. Bei Beendigung oder Unterbrechung der
Tagesarbeit sind Arbeits- und Lagerplätze wieder in den frühe-
ren Zustand zu bringen. 

(5) Gewerbetreibende dürfen auf dem Friedhof keinen
Abraum oder Abfall ablagern – auch nicht an den für Fried-
hofsabfälle bestimmten Stellen – und Geräte nicht an den Was-
serentnahmestellen des Friedhofs reinigen. Das Befahren des
Friedhofs mit Kraftfahrzeugen ohne Ausnahmegenehmigung
ist untersagt. Nach Abschluss der Arbeiten ist der frühere
Zustand des Friedhofs wieder herzustellen. 

(6) Gewerbetreibende haften gegenüber der Kirchenge-
meinde für alle Schäden, die sie oder die von ihnen Beauftrag-
ten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof
schuldhaft verursachen. 

(7) Die Ausschmückung der Friedhofskapelle und der Grä-
ber für Trauerfeiern erfolgt durch den Kirchenvorstand oder
seinen Weisungen entsprechend durch Angehörige des Ver-
storbenen oder der gewerbetreibenden Personen. Dem Kir-
chenvorstand obliegt dabei die Aufgabe, den Friedhof und sei-
ne Einrichtungen der Bestimmung eines kirchlichen Friedhofs
gemäß und dem Herkommen entsprechend in würdiger Weise
zu betreiben. 

II. Bestattungen 

§ 7 

Zeitpunkt der Beerdigung, Ausheben des Grabes 

(1) Die Bestattung ist möglichst bald nach Eintritt des
Todes beim Kirchenvorstand anzumelden und darf erst nach
Ablauf von 48 Stunden seit dem Eintritt des Todes vorgenom-
men werden. Die Sterbeurkunde bzw. die in § 9 des Nieder-
sächsischen Bestattungsgesetzes genannten Bescheinigungen
sind vor der Beerdigung dem Pfarramt einzureichen. Dies hat
auch zu geschehen, wenn die Beerdigung ohne Mitwirkung
des Pfarramtes der Kirchengemeinde erfolgt. Bei Beerdigung
in einem Wahlgrab und im Fall des § 18 ist die Berechtigung
(insbesondere Familienangehörigkeit nach § 15 Abs. 2) nach-
zuweisen. 

(2) Tag und Stunde der Beerdigung setzt in Absprache mit
den Angehörigen das Pfarramt der Kirchengemeinde fest, für
die Landeskirche nicht angehörende Verstorbene nach Über-
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einkunft mit einem Vertreter oder einer Vertreterin der zustän-
digen Glaubensgemeinschaft, bei Bekenntnislosen nach Über-
einkunft mit dem Redner oder der Rednerin. 

(3) Bei Beerdigung im Metallsarg ist § 23 Abs. 2 Satz 3 zu
beachten. 

(4) Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle
und grundsätzlich auf Veranlassung der Friedhofsverwaltung
ausgehoben. Sieht die Friedhofsgebührenordnung hierfür kei-
ne Gebühr vor, so haben die Nutzungsberechtigten in Abstim-
mung mit der Friedhofsverwaltung auf eigene Kosten selbst
für das Ausheben und Verfüllen der Gräber zu sorgen (z. B.
durch das Bestattungsunternehmen). 

§ 8 

Urnenbeisetzung 

Vor der Beisetzung einer Urne sind eine Ausfertigung der
standesamtlichen Sterbeurkunde und eine Bescheinigung über
die Einäscherung beizubringen. 

§ 9 

Bestattung verstorbener Kirchenmitglieder der Landeskirche 

(1) Verstorbene, die der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche angehören, werden kirchlich beerdigt. Über die Versa-
gung eines kirchlichen Begräbnisses entscheidet das zuständi-
ge Pfarramt. Es kann dazu den Kirchenvorstand hören. Gegen
die Versagung des kirchlichen Begräbnisses kann beim Propst
oder der Pröpstin Einspruch erhoben werden. Wird ein kirchli-
ches Begräbnis nicht gehalten, entfällt auch das Bestattungs-
geläut.

(2) Lehnen die Angehörigen eines Verstorbenen, der der
Landeskirche angehört, eine kirchliche Beerdigung ab, wird
die Beerdigung still vollzogen. 

§ 10 

Bestattung Verstorbener ohne Kirchenmitgliedschaft 
in der Landeskirche 

(1) Verstorbene, die nicht der Landeskirche angehören,
können unter Mitwirkung von Vertretern oder von Vertreterin-
nen ihrer Glaubensgemeinschaft bestattet werden. 

(2) Bei Bestattungen dürfen Redner oder Rednerinnen nur
nach vorheriger Zustimmung des Pfarramtes sprechen. Diese
wird nur unter der Voraussetzung erteilt, dass den christlichen
Glauben herabsetzende oder das christliche Empfinden verlet-
zende oder verunglimpfende Äußerungen oder politische
Akklamationen unterlassen werden. Verstößt ein Redner oder
eine Rednerin hiergegen, so wird er oder sie verwarnt. Bei
einem weiteren Verstoß wird er oder sie zu Beerdigungsfeiern
auf dem Friedhof als Redner oder Rednerin nicht mehr zuge-
lassen. Redner oder Rednerinnen, die durch ihr Verhalten zum
Ausdruck bringen, dass sie solche Äußerungen abgeben wer-
den, können von vornherein nicht zugelassen werden. 

(3) Entsprechendes gilt das Singen am Grabe. 

§ 11 

Trauerfeiern 

(1) Trauerfeiern finden grundsätzlich in der Friedhofska-
pelle statt. 

(2) Das Pfarramt kann – jedoch lediglich für Trauergottes-
dienste für Angehörige von Kirchen der Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen – die Benutzung der Kirche zulassen. Bei
der Entscheidung sollen örtliche Gegebenheiten berücksichtigt
werden. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. Es soll ein
Nutzungsentgelt erhoben werden, das die Gebühr für die
Benutzung der Friedhofskapelle nicht unterschreitet. 

III. Arten von Grabstellen 

§ 12 

Allgemeines 

(1) Eine Grabstelle ist ein örtlich festgelegter Teil des
Friedhofsgrundstücks (mit dem darunter liegenden Erdreich),
an dem Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Friedhofsord-
nung verliehen werden. Eine Grabstelle kann mehrere Gräber
umfassen. Es werden unterschieden: 

a) Reihengrabstellen (§ 13) 

b) Reihengrabstellen für Kinder unter 6 Jahren (§ 13) 

c) Rasengrabstellen (§ 14) 

d) Wahlgrabstellen (§ 15) 

e) Urnenreihenstellen (§ 16) 

f) Urnenwahlstellen (§ 16) 

g) Urnenbaumstellen (§ 17). 

Erbbegräbnisstellen sind nicht zugelassen. 

(2) Die Friedhofsgebührenordnung kann vorsehen, dass
besondere Grabstellen ohne ständige Pflegeverpflichtung ein-
gerichtet werden, für die bei Gebrechlichkeit oder Fortzug des
Nutzungsberechtigten nach schriftlicher Anzeige an den Kir-
chenvorstand die Grabpflege aufgegeben werden kann. Der
Kirchenvorstand sorgt dann für eine Raseneinsaat und das
Rasenmähen. 

(3) Die anonyme Bestattung entspricht nicht dem Wesen
des kirchlichen Friedhofs und ist deshalb nicht zugelassen. 

§ 13 

Reihengräber 

(1) Reihengrabstellen sind für Erdbeisetzungen bestimmte
Einzelgrabstellen, die ohne Gestattung der Auswahl eines Plat-
zes ausnahmslos der Reihe nach belegt und erst im Todesfall
für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden ausgegeben
werden. Um eine fortlaufende Gestaltung und Neubelegung
der Reihengrabfelder zu ermöglichen, werden Rechte an Rei-
hengrabstellen grundsätzlich nicht verlängert.

(2) Auf Reihengrabfeldern werden Rechte an Wahlgrab-
stellen grundsätzlich nicht verliehen. Ist in diesem Grabfeld
für Reihengrabstellen bereits die neben der gerade belegten
Grabstelle gelegene oder unbelegte Stelle für den überleben-
den Ehegatten vorbehalten worden, so gelten beide Stellen 
– auch gebührenmäßig – von Anfang an als Wahlgrabstelle
nach § 15 dieser Satzung. Wird in einer Reihengrabstelle eine
Urne beigesetzt (§ 18), so gilt das Gleiche. Der Differenzbe-
trag zwischen der Gebühr für ein Reihengrab und der für ein
Wahlgrab im Zeitpunkt des Erwerbs des Nutzungsrechts ist
nachzuentrichten. 
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(3) Die Übertragung von Rechten an Grabstellen regelt
§ 19 Abs. 2, ihre Beendigung § 20 Abs. 2 und das Abräumen 
§ 25. 

§ 14 

Rasengrabstellen (Friedhofshaine) 

(1) Rasengrabstellen sind solche Reihengrab- und Reihen-
urnenstellen, die sich auf einem besonderen Gräberfeld unter
einer geschlossenen Rasendecke (Friedhofshain) befinden und
von den Nutzungsberechtigten nicht bepflanzt und nicht mit
Grabmalen, Grabnummernschildern oder anderen Kennzei-
chen versehen werden dürfen. Auf einem gemeinsamen von
der Friedhofsverwaltung zu errichtenden Grabmal werden die
Namen der auf dem Gräberfeld beerdigten Verstorbenen voll-
ständig mit den Lebensdaten aufgeführt. Die Gebühren für
Herrichtung und Unterhaltung des gemeinsamen Grabmals
und für die Anschaffung der Namenstafeln regelt die Fried-
hofsgebührenordnung. § 13 Abs. 2 Satz 2 ist nicht anzuwen-
den. 

(2) Solange in der Friedhofsgebührenordnung keine Ge-
bühren für Rasengrabstellen vorgesehen sind, werden Rasen-
grabstellen auf dem Friedhof nicht angeboten. 

§ 15 

Wahlgräber 

(1) Wahlgrabstellen sind für Erdbeisetzungen bestimmte
Grabstellen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für meh-
rere Angehörige einer Familie verliehen wird und deren örtli-
che Lage festgelegt ist, und Grabstellen nach § 13 Abs. 2 und
§ 18 Abs. 2. Nutzungsberechtigte können grundsätzlich nur
Familienangehörige sein. 

(2) Familienangehörige im Sinne dieser Friedhofsordnung
sind: 

a) Ehegatte des Erstbeigesetzten, 

b) Verwandte in gerader Linie, 

c) angenommene Kinder und Stiefkinder, 

d) Geschwister und Stiefgeschwister, 

e) Ehegatten solcher unter b) bis d) Genannter, die in der
Grabstelle bereits beigesetzt worden sind. 

Die Beisetzung anderer Personen im Wahlgrab kann grund-
sätzlich nicht erfolgen und ist in besonderen Härtefällen nur
auf Grund vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den
Kirchenvorstand zulässig. Es besteht kein Rechtsanspruch auf
Ausnahmeregelungen. 

(3) Die Übertragung des Nutzungsrechts regelt § 19 Abs. 2,
dessen Dauer § 20 und das Abräumen § 25.  

§ 16 

Urnenstellen 

Urnenstellen werden in der Regel als Reihenstellen ausgege-
ben. Soweit sich aus dieser Friedhofsordnung nichts anderes
ergibt, gelten die Regelungen über Reihengrabstellen entspre-
chend. Werden Urnenstellen als Wahlstellen ausgegeben, gel-
ten die Regelungen über Wahlgrabstellen entsprechend. 

§ 17

Urnenbaumstellen 

(1) Urnenbaumstellen sind einem bestimmten Baum zuge-
ordnete Urnenwahlstellen, die unter dessen Kronenbereich
vergeben werden. Jeweils einem Baum sind mehrere Urnen-
baumstellen zugeordnet. Urnenbaumstellen werden von der
Kirchengemeinde mit einer in den Boden eingelassenen
Namensplatte versehen und naturnah angelegt; es besteht kei-
ne Pflegeverpflichtung der Angehörigen.

(2) Soweit in einer Urkunde über die Verleihung der Rech-
te an der Baumgrabstelle keine abweichende Regelung getrof-
fen worden ist, sind zwei Urnen je Urnenbaumstelle zugelas-
sen. Die Beistellung von bis zu zwei weiteren Urnen kann auf
der Urnenbaumgrabstelle nach deren Belegung unter den Vor-
aussetzungen des § 15 Abs. 2 und des § 18 Abs. 1 auf Antrag
zugelassen werden. Im Übrigen gelten die Regelungen  für
Urnenwahlstellen. 

(3) Solange in der Friedhofsgebührenordnung keine
Gebühr  für Urnenbaumstellen auf dem Friedhof ausgewiesen
ist, werden diese nicht angeboten. 

§ 18 

Beisetzung von Urnen in belegte Grabstellen 

(1) Urnen werden grundsätzlich in Urnenstellen beigesetzt.
In Ausnahmefällen kann der Kirchenvorstand die Beisetzung
einer Aschenurne in einer schon belegten Wahlgrabstelle oder
Urnenwahlstelle zulassen, wenn 

a) die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 gegeben sind (Famili-
enangehörige), 

b) die Einebnung und Neubelegung des Grabfeldes innerhalb
der nächsten 30 Jahre (Ruhefrist) nicht zu erwarten ist, 

c) die Rechte an der belegten Grabstelle auf 30 Jahre ab
Urnenbeisetzung verlängert worden sind, 

d) in der belegten Grabstelle nicht bereits zwei Urnen beige-
setzt sind. 

(2) Urnenbeisetzungen in Reihengrabstellen und Urnenrei-
henstellen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Wird bei beson-
deren Härtefällen eine Ausnahme durch vorherige schriftliche
Erklärung des Kirchenvorstandes zugelassen, ist § 13 Abs. 2
Satz 3 (Wahlgrabstelle) zu beachten. 

IV. Rechte an Grabstellen 

§ 19 

Erwerb und Übertragung der Nutzungsrechte 

(1) An Grab- und Urnenstellen werden keine Eigentums-,
sondern lediglich Nutzungsrechte verliehen. Inhaber der Nut-
zungsrechte (Nutzungsberechtigte) können grundsätzlich nur
Familienangehörige des Verstorbenen im Sinne des § 15 Abs.
2 sein. Die Nutzungsrechte werden gegen Zahlung der in der
Friedhofsgebührenordnung festgesetzten Gebühr in der Regel
durch Aushändigung einer Bescheinigung über den Erwerb
(Reihenstelle) oder einer Verleihungsurkunde (Wahlstelle)
erworben. Ist eine Bescheinigung oder Urkunde nach Satz 3
nicht erteilt worden, gilt derjenige Familienangehörige des
Verstorbenen als Nutzungsberechtigter, der die Anmeldung
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der Bestattung nach § 7 veranlasst hat. Ist dieser nicht fest-
stellbar oder ist die Bestattung durch jemanden angemeldet
worden, der nicht Familienangehöriger ist, findet Absatz 2 ent-
sprechend Anwendung. Der Erwerber des Rechtes an Grab-
stellen soll für den Fall seines Todes der Friedhofsverwaltung
einen Nachfolger nach Maßgabe des Absatzes 2 bestimmen
und ihm das Nutzungsrecht durch im Zeitpunkt seines Todes
wirksam werdenden Vertrag übertragen.

(2) Die Übertragung eines Nutzungsrechts kann grundsätz-
lich nur auf Personen des in § 15 Abs. 2 genannten Personen-
kreises erfolgen und bedarf der vorherigen Zustimmung des
Kirchenvorstandes. Anderenfalls ist sie dem Kirchenvorstand
gegenüber unwirksam. Mehrere Angehörige eines verstorbe-
nen Inhabers oder Inhaberin von Rechten an Grabstellen haben
sich darüber zu einigen, wer von ihnen als Träger der Rechte
und Pflichten gegenüber der Kirchengemeinde gelten soll.
Zeigen sie eine zur Übernahme bereite Person binnen drei
Monaten seit dem Tode des bisherigen Inhabers oder der bis-
herigen Inhaberin nicht dem Kirchenvorstand an, kann dieser
den Inhaber oder die Inhaberin bestimmen – nach Möglichkeit
in der Reihenfolge des § 15 Abs. 2 – und veranlassen, dass das
Recht auf ihn oder sie umgeschrieben wird. Falls dieser oder
diese widerspricht und nicht gleichzeitig eine zur Übernahme
bereite Person bestimmt, kann der Kirchenvorstand die Rech-
te als entschädigungslos verfallen erklären oder einen Nach-
folger oder eine Nachfolgerin bestimmen. 

(3) Es besteht kein Anspruch auf Wiedererwerb von Rech-
ten an bestimmten Grabstellen oder auf Unveränderlichkeit
der Umgebung der Grabstelle. Die Inhaber oder Inhaberinnen
von Rechten an Grabstellen sind zur Pflege der Grabstätte ver-
pflichtet (§ 24). 

§ 20

Dauer der Rechte an Grabstellen, Ruhefrist 

(1) Die Dauer der Ruhefrist und des Nutzungsrechts beträgt
einheitlich 30 Jahre für alle Grabstellen. Rechte an Grabstellen
enden, soweit sie nicht verlängert worden sind, mit Ablauf der
Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechtes. Nach Erlöschen der
Rechte an Gräbern und Ablauf der Ruhefrist kann der Kir-
chenvorstand nach Maßgabe des § 25 die Grabstelle auf Kos-
ten der Verpflichteten einebnen und über die Grabstätten
anderweitig verfügen.

(2) Zur vorzeitigen Beendigung von Rechten an Grabstel-
len bedarf es in den Fällen des § 19 Abs. 2 Satz 5, des § 21 und
des § 24 Abs. 4 eines Kirchenvorstandsbeschlusses nach
erfolglosem Hinweis gemäß § 34. Soweit die Ruhefrist nach
Absatz 1 Satz 2 bereits abgelaufen ist, kann die Dauer der
Rechte an der Grabstelle auch auf Antrag der oder des Berech-
tigten verkürzt werden; der Antrag bedarf der Schriftform und
der Erklärung der antragstellenden Person, dass sonstige
Berechtigte keine Einwendungen gegen den Antrag erheben.
Die Inhaber oder Inhaberinnen der Rechte an der Grab- oder
Urnenstelle haben bei Verkürzung der Dauer ihrer Rechte nach
Sätzen 1 und 2 keinen Anspruch auf Erstattung von Grab- oder
Urnenstellengebühren.

(3) Rechte an Grabstellen können vor ihrem Ablauf gegen
Leistung der in der Friedhofsgebührenordnung vorgesehenen
Gebühr verlängert werden. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht
für die Dauer der Ruhefrist für den zuletzt Beerdigten in Wahl-
grabstellen. Bei Reihengrabstellen dürfen die Ruhefristen
nicht verlängert werden. In Härtefällen kann der Kirchenvor-

stand Ausnahmen zulassen, soweit dadurch Belange des Fried-
hofs nicht beeinträchtigt werden; ein Rechtsanspruch hierauf
besteht nicht. 

(4) Die Verlängerung kann außer im Fall in Absatz 5 Satz 1
jeweils nur um volle 10 Jahre erfolgen. Die Verlängerungsge-
bühr ist im Voraus zu zahlen, sowohl für belegte als auch für
unbelegte Grabstellen. Wird die Verlängerung zu einem Zeit-
punkt nach Ablauf des Nutzungsrechts beantragt, kann dem
Antrag nur vorbehaltlich der Zahlung der Verlängerungsge-
bühr rückwirkend auf den Tag des Ablaufs des Nutzungsrechts
entsprochen werden. 

(5) Bei Wahlgräbern und bei Urnenbeisetzungen in bereits
belegte Stellen muss das Nutzungsrecht für alle Gräber der
Grabstellen gebührenpflichtig verlängert werden auf die Dau-
er der Ruhefrist für den zuletzt Beerdigten, im Fall von Bei-
setzungen von Urnen in belegten Grabstellen auf die Dauer der
Ruhefrist der Urne. Ist die Verlängerung nicht vor der weiteren
Belegung der Grabstelle erfolgt, so fordert der Kirchenvor-
stand unter Hinweis auf die sonst eintretenden Folgen den Nut-
zungsberechtigten oder die Nutzungsberechtigte auf, die Ver-
längerung des Nutzungsrechts zu beantragen. Wird ein solcher
Antrag nicht gestellt, kann der Kirchenvorstand nach Hinweis
gemäß § 34 die abgelaufene Grabstelle gemäß § 25 einebnen
sowie etwa vorhandene Grabdenkmale niederlegen und im
Rahmen der Frist des § 25 Abs. 3 entfernen. 

(6) Wird im allgemeinen Interesse die Entwidmung des
Friedhofs oder eines Friedhofsteiles erforderlich oder werden
einzelne Grabflächen für allgemeine Anlagen (Kapelle, Wege)
benötigt, enden die Nutzungsrechte an den betroffenen Grab-
stellen mit der Entwidmung bzw. mit Rechtskraft des Beschei-
des des Kirchenvorstandes. Die Berechtigten haben Anspruch
auf Zuweisung einer Ersatzgrabstelle, hilfsweise auf Erstattung
des unverbrauchten Teiles der gezahlten Grabgebühren. Erfor-
derliche Umbettungen werden auf Kosten der Friedhofskasse
durchgeführt, die auch die Kosten der Herrichtung der neuen
Grabstelle trägt. Erreichbare Angehörige des Umzubettenden
oder der Umzubettenden sind vorher zu benachrichtigen. 

(7) Im Fall des Absatzes 2 erfolgt keine Erstattung bereits
gezahlter Verlängerungsgebühren und sonstiger Friedhofsge-
bühren. 

§ 21 

Umbettung 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört
werden. 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbe-
schadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorheri-
gen Zustimmung der unteren Gesundheitsbehörde. 

(3) Für im allgemeinen Interesse erforderliche Umbettun-
gen ist § 20 Abs. 6 maßgeblich.

V. Größe und Gestaltung der Grabstellen, Grabmale 
und sonstiger baulicher Anlagen 

§ 22 

Gestaltungsvorschriften 

(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit allgemeinen
Gestaltungsvorschriften eingerichtet. Es gelten die Vorschrif-
ten der §§ 23 – 27 und 29. 
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(2) Der Kirchenvorstand kann daneben Grabfelder mit
zusätzlichen Gestaltungsvorschriften einrichten. Hierfür gel-
ten ergänzend die Regelungen des § 28. 

(3) Ist kein Grabfeld mit zusätzlichen Gestaltungsvor-
schriften eingerichtet, gelten die allgemeinen Gestaltungsvor-
schriften. 

(4) Wird im Fall des Absatzes 2 mit dem Antrag auf Zuwei-
sung einer Grabstelle nicht der Wunsch nach einer Grabstelle
auf dem Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften
geäußert, wird eine Grabstelle auf einem Grabfeld mit zusätz-
lichen Gestaltungsvorschriften zugewiesen. 

§ 23 

Maße und Abstände der Gräber 

(1) Die Gräber haben, soweit die örtlichen Verhältnisse
nicht Abweichungen erfordern, folgende Maße 

a) Reihengräber für Personen über 6 Jahre – Länge 2,10 m,
Breite 0,90m, 

b) Reihengräber für Kinder bis zu 6 Jahren – Länge 1,30 m,
Breite 0,60 m, 

c) Wahlgräber – Länge 2,50 m, Breite 1,10 m; Wahlgräber
zwischen Reihengräbern haben die unter a) bezeichnete
Größe

d) Urnengräber – Länge und Breite 0,90 m. 

Die Grabanlagen dürfen diese Maße nicht überschreiten.
Sie sollen eben und ohne Grabhügel gestaltet werden. 

(2) Die Tiefe eines Erdgrabes beträgt mindestens 1,50 m,
bei einem Tiefenbegräbnis 3,00 m. Der Sarg muss von einer
mindestens 0,90 m dicken Erdschicht bedeckt sein (bis zur
Höhe des gewachsenen Bodens gerechnet). Bei Beerdigungen
in Metallsärgen kann der Kirchenvorstand verlangen, dass ein
Tiefenbegräbnis erfolgt. Die Beisetzung von Aschenurnen
erfolgt in einer Tiefe von mindestens 0,60 m. 

(3) Der Abstand der in einer Reihe liegenden Gräber von-
einander beträgt 0,40 m. Der Abstand von Grabreihe zu Gra-
breihe beträgt 0,60 m. 

(4) Der vom Kirchenvorstand zu beschließende Bele-
gungsplan kann nähere Regelungen treffen. 

§ 24 

Pflege und gärtnerische Gestaltung der Grabstellen 

(1) Die Inhaber oder die Inhaberinnen der Rechte an Grab-
und Urnenstellen sind zur Pflege und Unterhaltung der Stellen
verpflichtet. Außer Rasenstellen haben sie alle Grabstellen –
auch noch nicht belegte – spätestens sechs Monate nach der
Beisetzung oder dem Erwerb des Rechtes an der Stelle in einer
des Friedhofs würdigen Weise herzurichten, gärtnerisch zu
gestalten und bis zum Ablauf des Rechts an der Grabstelle zu
pflegen und zu unterhalten. Bäume und Sträucher dürfen nicht
gepflanzt, vorhandene nicht vom Friedhof entfernt werden.
Der Abstand zwischen den Gräbern und Grabreihen ist je zur
Hälfte von den zur Grabpflege Verpflichteten in Ordnung zu
halten. 

(2) Abdeckungen von Grabstellen mit Kies, Steinplatten
oder anderen toten Materialien vermitteln eher Trostlosigkeit.
Ihnen sind Bepflanzungen vorzuziehen. Die Vereinbarung von

Dauergrabpflegen oder die Wahl wenig pflegebedürftiger
Bepflanzungen (z. B. Efeu) ist sinnvoller und erfordert oft
weniger Aufwand als die Pflege von Steinplatten oder Bekie-
sungen. 

(3) Als Bepflanzungen sind niedrig wachsende Pflanzen
und Gehölze zu verwenden, die benachbarte Gräber nicht stö-
ren. Heckenartige Einfassungen sind nur für mehrstellige
Wahlgräber zugelassen, solange sie durch ihren Wuchs oder
Schnitt unter einer Höhe von 0,70 m gehalten werden. Der Kir-
chenvorstand kann den Schnitt oder die Entfernung störender
Gewächse auf Kosten der Berechtigten veranlassen. 

(4) Unterlässt der oder die Berechtigte mindestens ein Jahr
lang die ordnungsgemäße Pflege, fordert der Kirchenvorstand
ihn oder sie unter Fristsetzung (mindestens drei Monate) zur
ordnungsgemäßen Grabpflege unter Androhung der Eineb-
nung auf. Ist der oder die Berechtigte namentlich nicht be-
kannt, erfolgt ein Hinweis nach § 34. Nach Ablauf der Frist
kann der Kirchenvorstand die Grabstelle einebnen lassen und
das Grabmal niederlegen. 

(5) Verwelkte Blumen und Kränze sowie zum Abdecken
benutztes abgängiges Grün sind von den Grabstellen zu ent-
fernen und auf die Abfallsammelstelle zu bringen. 

(6) Unwürdige Gefäße wie Blechdosen, Einkochgläser,
Flaschen oder bunte Vasen sollen nicht, Arbeitsgeräte und
andere Gegenstände nicht sichtbar, aufgestellt werden. 

§ 25 

Ablauf der Nutzungsrechte, Abräumen und Einebnen 

der Grabstellen 

(1) Der Kirchenvorstand ist nicht verpflichtet, Inhaber oder
Inhaberinnen von Rechten an Grabstellen auf den bevorste-
henden oder bereits erfolgten Ablauf der Rechte hinzuweisen.
Vor beabsichtigten Abräumungen von Gräbern sollen nament-
lich bekannte Angehörige angehört werden. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 ist der Kirchenvorstand
gehalten, die Inhaber oder Inhaberinnen der Rechte an den
Grabstellen durch allgemeinen Aushang im Schaukasten oder
allgemeine Nachricht in der örtliche Tageszeitung oder Steck-
schild auf der Grabstelle davon in Kenntnis zu setzen, dass sie
innerhalb einer Frist von sechs Monaten Gelegenheit haben,
den Fortbestand von Eigentumsansprüchen an den baulichen
Anlagen (Grabmale und -einfassungen) und der Bepflanzun-
gen geltend zu machen und sich diese von der Friedhofsver-
waltung aushändigen zu lassen. Nach Ablauf dieser Frist ist die
Friedhofsverwaltung nicht verpflichtet, Grabmale, -einfassun-
gen und -bepflanzungen aufzubewahren, wenn kein Berech-
tigter oder keine Berechtigte Ansprüche geltend gemacht hat.
Die Friedhofsverwaltung kann die Grabmale, -einfassungen
und -bepflanzungen dann entfernen. 

(3) Ist das Verfahren nach Absatz 2 nicht beachtet worden
und sind die Anschriften der Nutzungsberechtigten nicht
bekannt, kann die Friedhofsverwaltung auch ohne vorherigen
Hinweis bauliche Anlagen und die Bepflanzung entfernen,
wenn seit Ablauf der Nutzungsrechte mindestens ein Jahr ver-
gangen ist. Das Gleiche gilt für Grabmale, die mindestens ein
Jahr lang niedergelegt worden waren, und für liegende Grab-
male, wenn die Grabstelle ein Jahr lang eingeebnet war. 
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(4) Werden bei Einebnungen oder sonstigen Arbeiten
Aschenurnen aufgefunden oder treten menschliche Gebeine
zutage, so sind diese auf Veranlassung des Kirchenvorstandes
in würdiger Form anderweitig beizusetzen. 

(5) Denkmalwürdige Grabmale sollen nach Möglichkeit
erhalten und an geeigneter Stelle auf dem Friedhof oder auf
einem anderen Grundstück aufgestellt werden, soweit die
Friedhofsplanung und -belegung dadurch nicht beeinträchtigt
wird. 

§ 26 

Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 

(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen in Grabfeldern
mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften unterliegen unbe-
schadet der Bestimmungen des § 19 in ihrer Gestaltung, Bear-
beitung und Anpassung an die Umgebung keinen zusätzlichen
Anforderungen. Die Mindeststärke der Grabmale beträgt ab
0,40 m bis 1,10 m Höhe 0,14 m, von 1,10 m bis 1,50 m Höhe
0,16 m und ab 1,50 m Höhe 0,18 m. Die Friedhofsordnung
kann weitergehende Anforderungen verlangen, wenn dies aus
Gründen der Standsicherheit erforderlich ist. 

(2) Die Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen
Anlagen oder deren Änderung ist nur mit vorheriger Geneh-
migung durch den Kirchenvorstand unter Beachtung des § 6
zulässig. Einfassungen von Grabstellen aus Stein oder anderen
Werkstoffen sollen unterbleiben, soweit sie auf dem Grabfeld
nicht üblich sind. 

(3) Die Genehmigung erfolgt auf einen an den Kirchenvor-
stand zu richtenden Antrag. Dem Antrag ist eine Zeichnung im
Maßstab 1:10 beizufügen. Aus der Zeichnung müssen alle Ein-
zelheiten ersichtlich sein. Auch die Inschriften und Symbole
auf den Denkmälern bedürfen einer solchen Genehmigung.
Die Genehmigung wird schriftlich erteilt und muss bei Aus-
führung der Arbeiten vorgewiesen werden können. Sie kann
Auflagen enthalten. 

(4) Ohne Genehmigung oder ohne Einhaltung der Auflagen
des Kirchenvorstandes erstellte bauliche Anlagen sind vom
Verpflichteten zu entfernen. Geschieht dies nicht, so werden
die beanstandeten Anlagen nach erfolglosem Hinweis auf Kos-
ten der Verpflichteten vom Kirchenvorstand entfernt. Vom
Kirchenvorstand genehmigte Grabmale dürfen vor Ablauf des
Rechtes an der Grabstelle nur mit Zustimmung des Kirchen-
vorstandes entfernt werden. 

(5) Ausmauerungen von Gräbern, Urnenkammern und
Mausoleen sind nicht zulässig. Vorhandene Grabgewölbe dür-
fen nur belegt werden, wenn luftdicht verschlossene Metall-
särge verwendet werden und die schriftliche Zustimmung der
zuständigen Verwaltungsbehörde hierfür vorgelegt wird. 

(6) Das Abräumen der Grabmale nach Ablauf der Nut-
zungsrechte regelt § 25.

§ 27 

Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

Jede Grabstätte ist – unbeschadet der Anforderungen für
Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften (§ 28) –
so würdevoll zu gestalten, auszustatten und an die Umgebung
anzupassen, dass der dieser Friedhofsordnung voranstehende
Grundsatz gewahrt wird. 

§ 28

Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabmale in Grabfeldern mit zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung
nachstehenden Anforderungen entsprechen. 

(2) Das Material des Grabmals muss wetterbeständig und
für ein Grabmal einheitlich sein. Zu bevorzugen sind heimi-
sche Natursteine. Hartholz, Bronze und Schmiedeeisen sind
daneben zugelassen. Beschriftung, Ornamente und Symbole
sollen nur aus dem Material des Grabmals bestehen, zu-
sammenhängende Beschriftung (im Guss) aus Bronze und
Bleiintarsienschrift sind jedoch zugelassen. 

(3) Farben und Zutaten wie Glas, Beton, Emaille und
Kunststoff sollen bei der Grabmalgestaltung nicht verwendet
werden. 

(4) Liegende Grabmale sollen mindestens 0,05 m, Kissen-
steine mindestens 0,10 m dick sein. Abdeckungen von Grab-
stätten mit Steinplatten oder Kies sind nicht zulässig. Das Glei-
che gilt für sonstige Abdeckungen mit wasserundurchlässigen
Materialien. 

§ 29 

Unterhaltung der Grabmale, Haftung 

(1) Die Inhaber oder die Inhaberinnen des Rechtes an der
Grabstelle sind verpflichtet, auf die Standfestigkeit des Grab-
males zu achten. Droht ein Grabmal umzustürzen oder drohen
Teile von ihm herabzufallen, so haben die Inhaber oder die
Inhaberinnen des Rechtes an der Grabstelle unverzüglich für
Instandsetzung zu sorgen. Geschieht dies nicht, so kann der
Kirchenvorstand bei Gefahr im Verzuge nach erfolglosem
Anschreiben oder ersatzweise durch Hinweis auf der Grabstel-
le das Grabmal niederlegen oder die erforderlichen Maßnah-
men auf Kosten der Verantwortlichen veranlassen. 

(2) Die Inhaber oder die Inhaberinnen des Rechtes an der
Grabstelle sowie diejenigen, welche die Errichtung von Grab-
malen oder baulichen Anlagen veranlasst haben, sind für Schä-
den haftbar, die durch Umfallen baulicher Anlagen oder durch
Ablösen und Abstürzen von Teilen derselben verursacht wer-
den. Sie tragen bei Eintritt eines Schadensfalles im Verhältnis
zur Kirchengemeinde den vollen Schadenersatz. 

VI. Schlussbestimmungen 

§ 30 Friedhofsgebühren 

(1) Die Friedhofsgebühren bestimmen sich nach der jewei-
ligen Friedhofsgebührenordnung, die der Genehmigung des
Landeskirchenamtes bedarf. § 35 gilt für die Friedhofsgebüh-
renordnung entsprechend. 

(2) Die Gebühren fließen in die Friedhofskasse, aus deren
Mitteln die Unterhaltung des Friedhofs bestritten wird. Die
Verpflichtung der politischen Gemeinde zum Tragen der hier-
durch nicht gedeckten Kosten – insbesondere für die Unter-
haltung der Zugangswege und Einfriedigungen – gemäß § 4
des Braunschw. Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungs-
wesen (vgl. § 32 Abs. 3) bleibt hiervon unberührt. 
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(3) Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller oder
die Antragstellerin und derjenige oder diejenige verpflichtet,
in dessen oder deren Auftrag oder Interesse die Inanspruch-
nahme der Leistung erfolgt. Mehrere Gebührenschuldner oder
Gebührenschuldnerinnen haften als Gesamtschuldner. Rück-
ständige Friedhofsgebühren unterliegen der Beitreibung im
Verwaltungszwangsverfahren durch den zuständigen Land-
kreis bzw. durch die politische Gemeinde oder durch eine son-
stige von der zuständigen Landesbehörde bestimmte Stelle. 

§ 31 

Rechtsbehelf, Haftung der Kirchengemeinde 

(1) Gegen Entscheidungen des Kirchenvorstandes aus dem
in dieser Ordnung geregelten Aufgabenbereich kann nach den
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen über Rechtsmittel
Widerspruch eingelegt werden, soweit in dieser Friedhofsord-
nung oder der auf Grund des § 30 Abs. 1 erlassenen Fried-
hofsgebührenordnung nichts anderes festgelegt worden ist.
Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats beim Kirchenvor-
stand oder beim Landeskirchenamt in Wolfenbüttel schriftlich
oder zu Protokoll einzulegen. Die Frist beginnt mit dem Tage,
an dem die angefochtene Entscheidung dem Beschwerten
schriftlich zugegangen ist. Über den Widerspruch entscheidet
das Landeskirchenamt. 

(2) Durch die Einlegung des Widerspruchs werden Zah-
lungspflichten nicht aufgeschoben. 

(3) Die Kirchengemeinde haftet nicht für Schäden, die
durch nicht der Friedhofsordnung gemäße Benutzung des
Friedhofs, seiner Anlagen oder Einrichtungen, durch Dritte,
Naturereignisse oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet
sie nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ihr obliegen kei-
ne besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. 

§ 32 

Alte Rechte, Kriegsgräber 

(1) Nutzungsrechte, die auf Grund früherer Friedhofsord-
nungen oder sonstiger alter Rechte überlassen worden waren
und die in § 20 Abs. 1 bestimmte oder nach Verlängerung fest-
gesetzte Nutzungsdauer überschreiten, werden – soweit sie
nicht bereits durch eine frühere Friedhofsordnung aufgehoben
worden sind – mit Ablauf von zehn Jahren ab In-Kraft-Treten
dieser Friedhofsordnung aufgehoben und den Bestimmungen
über Wahlgräber unterworfen, sofern bis dahin keine Verlän-
gerung gemäß § 20 Abs. 3 bis 5 genehmigt wird. 

(2) Auf die besonderen gesetzlichen Bestimmungen für
Kriegsgräber (dauerndes Ruherecht) wird hingewiesen. 

(3) Unberührt bleiben die Rechte und Pflichten der Ge-
meinde und der Kirchengemeinde gemäß § 4 des Braunschw.
Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 23.
11. 1927 (Braunschw. Gesetz- und Verordnungssammlung
1927, Seite 405). 

§ 33 

Schließung, Entwidmung 

(1) Der Kirchenvorstand kann die Schließung des Fried-
hofs oder von Teilen des Friedhofs beschließen, wenn hierfür
besondere Gründe vorliegen. Auf geschlossenen Friedhöfen
oder Friedhofsteilen dürfen nur solche Verstorbenen beerdigt
werden, die dort ein Anrecht auf Beisetzung in einem Wahl-
grab besitzen. 

(2) Nach Ablauf sämtlicher Ruhefristen entscheidet der
Kirchenvorstand über die Entwidmung des Friedhofs, die der
aufsichtlichen Genehmigung durch das Landeskirchenamt
bedarf (§ 52 Abs. 1 Nr. 7 Kirchengemeindeordnung). Vor einer
Entwidmung hat der Kirchenvorstand die Beseitigung der
Grabmale und die Einebnung der Grabstellen zu veranlassen. 

§ 34 

Benachrichtigungen an Inhaber oder Inhaberinnen 

von Rechten an Grabstellen 

(1) Soweit eine Benachrichtigung auf schriftlichem Wege
nicht bewirkt werden kann, erfolgt ein Hinweis an die Nut-
zungsberechtigten und sonstigen Inhaber oder Inhaberinnen
von Rechten wegen Mängel (z. B. mangelnde Standsicherheit
von Grabmalen, unterlassene Pflege, Nichtvorhandensein von
Nutzungsberechtigten) insbesondere nach § 19 Abs. 2 Satz 5,
des § 20 Abs. 5, des § 21, des § 24 Abs. 4 und des § 29 durch
Anbringen eines Steckschildes oder Aufklebers auf dem Grab-
mal »Bitte bei der Friedhofsverwaltung melden«. Bei drohen-
der Einebnung des Grabes oder Niederlegung des Grabmals
kann auf dem Aufkleber oder Steckschild hinzugefügt werden
»Einebnung droht«. Das Datum der Anbringung des Aufkle-
bers oder Steckschildes sowie das Datum seiner Entfernung ist
schriftlich festzuhalten. Mindestens einmal im Monat ist zu
überprüfen, ob das Schild oder der Aufkleber noch vorhanden
ist. 

(2) Ein Hinweis gemäß Absatz 1 gilt als dem Inhaber oder
der Inhaberin der Rechte an der Grabstelle zugegangen, wenn
das Steckschild oder der Aufkleber mindestens drei Monate
lang auf der Grabstelle angebracht war. Nach erfolglosem Ver-
streichen dieser Frist sollen Maßnahmen auf Grund des Hin-
weises nicht vor Ablauf eines weiteren Monats durchgeführt
werden. 

§ 35 

In-Kraft-Treten, Änderungen, öffentliche Bekanntmachung 

(1) Diese Friedhofsordnung und alle Änderungen treten
jeweils am Tage ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Als Tag der öffentlichen Bekanntmachung gilt der Ablauf als
Monatsfrist gemäß Absatz 2 a); ist die Bekanntmachung in
einem der Verkündungsblätter nach Absatz 2 b) bis dahin noch
nicht erfolgt, so gilt das Ausgabedatum dieses Verkündungs-
blattes. Mit In-Kraft-Treten der Friedhofsordnung treten alle
früheren Bestimmungen über die Ordnung auf dem Friedhof
außer Kraft.

(2) Die öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 1 erfolgt
unter Hinweis auf die aufsichtliche Genehmigung des Landes-
kirchenamtes und Angabe des Ortes, wo die neue Friedhofs-
ordnung eingesehen werden kann, durch 

a) mindestens einen Monat dauernden Aushang eines Hin-
weises auf den Erlass dieser Friedhofsordnung und die
Möglichkeit ihrer Einsichtnahme im Ev.-luth. Pfarramt in 
..................................... (Straße) .......................................,
im Schaukasten der Kirchengemeinde sowie Ankündigung
im Gottesdienst und 

b) Veröffentlichung eines Hinweises auf die neue Friedhofs-
ordnung entweder im Amtsblatt der zuständigen Landesbe-
hörde oder im amtlichen Verkündungsblatt. 
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(3) Darüber hinaus kann ein Hinweis auf die neue Fried-
hofsordnung und den Ort, wo sie eingesehen werden kann,
erfolgen 

in der Tageszeitung .............................................................
im Gemeindebrief der Kirchengemeinde und 
im Schaukasten der in § 2 Abs. 1 a) bezeichneten Ort-
schaft / Gemeinde / Stadt. 

(4) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsordnung
liegt dauernd zur Einsichtnahme im Pfarramt ........................
............................................... (Straße) .......................................
aus. Im Übrigen erfolgen allgemeine Hinweise, Ankündigun-
gen und alle sonstigen Bekanntmachungen bei Bedarf im
Schaukasten der Kirchengemeinde. 

..............................................., den .....................................

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde ..........................
Kirchenvorstand 

(Siegel) 

............................................... ...............................................
Pfarrer/in Kirchenverordnete/r

Vorstehende Friedhofsordnung hat der Gemeinde / Samtgemein-
de / Stadt *) ..............................................................................
gemäß § 4 des Braunschw. Gesetzes über das Friedhofs- und
Bestattungswesen vom 23. 11. 1927 zwecks Anhörung vorge-
legen. 

..............................................., den .....................................

(Siegel) 

............................................... ...............................................
(Ober-)Bürgermeister/in (Samt-)Gemeinde-

(Ober-)Stadtdirektor/in

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 53
Abs. 2 der Kirchengemeindeordnung aufsichtlich genehmigt. 

Wolfenbüttel, den .....................................

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig 
Landeskirchenamt 

(Siegel) 

i. A. ..................................................

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

RS 616

Bekanntmachung
der Muster-Friedhofsgebührenordnung 

Die Muster-Friedhofsgebührenordnung für unsere Landeskir-
che ist an die Änderungen der Muster-Friedhofsordnung ange-
passt worden. Sie wird nachstehend hiermit bekannt gemacht.

Wolfenbüttel, den 31. Januar 2007

Landeskirchenamt

Vol lbach

Friedhofsgebührenordnung
für den Friedhof der

Ev.-luth. Kirchengemeinde ......................................... 

Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung vom ......................
die nachstehende Friedhofsgebührenordnung gemäß § 30 Abs.
1 der Friedhofsordnung vom ...................beschlossen: 

§ 1 

Gegenstand der Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen
sowie für besondere Leistungen der Kirchengemeinde werden
Gebühren nach dieser Friedhofsgebührenordnung erhoben.
Gräber im Sinne dieser Friedhofsgebührenordnung sind Erd-
gräber, als einstellige (Reihengräber) und als mehrstellige Grä-
ber (Wahlgräber); Urnenstellen sind einstellige (Reihenstel-
len) oder mehrstellige (Wahlstellen). Wahlgräber setzen sich in
der Regel aus zwei Stellen zusammen (je eine Stelle für jede
Belegung bzw. künftige Belegung). 

§ 2 

Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und
diejenigen verpflichtet, in deren Auftrag oder Interesse der
Friedhof und seine Bestattungseinrichtungen benutzt oder
besondere Leistungen in Anspruch genommen werden. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuld-
ner. 

(3) Im Fall des § 4 Abs. 2 können Gebühren für die Unter-
haltung der Grabstellen bis zum Ablauf der Ruhefrist vorgese-
hen werden. 

§ 3

Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe an den
Gebührenschuldner fällig. 

(2) Die Kirchengemeinde kann – außer in Notfällen – die
Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen untersa-
gen sowie Leistungen verweigern, solange die hierfür vorge-
sehene Gebühr nicht entrichtet und auch keine entsprechende
Sicherheit geleistet worden ist. 
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(3) Rückständige Friedhofsgebühren unterliegen der Bei-
treibung im Verwaltungszwangsverfahren durch die nach
staatlichem und kommunalem Recht zuständige Stelle. 

§ 4 

Stundung, Erlass und Rückzahlung von Gebühren 

(1) Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen
wegen persönlicher oder sachlicher Härte gestundet sowie
ganz oder teilweise erlassen werden. 

(2) Wird auf eine Grabstelle oder Urnenstelle vor Ablauf
des Nutzungsrechts verzichtet (z. B. wegen Umbettung, Ver-
zicht auf Belegung weiterer erworbener Grabstellen), so wer-
den die bei der Überlassung des Nutzungsrechts gezahlten
Gebühren nicht, auch nicht teilweise, zurückgezahlt. 

§ 5 

Gebühren 

I. Grabgebühren 

1. für Reihengräber (Einzelgrabstellen) und 
Reihenurnenstellen 

a) je Reihengrabstelle Q............

b) je Reihengrabstelle für 
ein Kind bis zu 6 Jahren Q............

c) je Reihenurnenstelle Q............

Werden nebeneinanderliegende Reihengrabstellen gemein-
sam genutzt, so gelten für sie die Grabgebühren für Wahlgrab-
stellen. Entsprechendes gilt für Reihenurnenstellen. 

2. für Wahlgräber (Doppel- oder Familienstellen)

a) je Wahlgrabstelle des Wahlgrabes Q............

b) Zuschlag je Wahlgrab- oder 
Wahlurnenstelle in bevorzugter Lage Q............

c) je Wahlurnenstelle Q............

Die Gebühr ist bei Erwerb des Nutzungsrechts auch für
nicht belegte, aber noch zu belegende Grabstellen zu zahlen.
Bei späteren Beerdigungen muss das Nutzungsrecht für alle
anderen belegten und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf
der Ruhefrist für den zuletzt Beerdigten nach Nr. 6 gebühren-
pflichtig verlängert werden. 

3. für Rasenstellen (soweit die 
Friedhofsordnung diese zulässt) Q............
einschließlich Namenstafel 1

für die Anbringung einer Namenstafel am gemeinsamen
Grabmal werden die tatsächlich anfallenden Kosten ein-
schl. Mehrwertsteuer erhoben 1

4. für Urnenbaumstellen (soweit die 
Friedhofsordnung diese zulässt)
je Grabstelle Q............

5. für die Verleihung des Rechts zur 
Beistellung einer Urne in eine schon 
belegte Grab- oder Urnenstelle Q............

(Die Ruhefrist der belegten Stelle oder 
beider Doppelstellen muss zugleich nach 
Nr. 6 Buchst. c) bis zum Ablauf der Ruhefrist 
für die Urne gebührenpflichtig verlängert 
werden.) 

6. für die Verlängerung oder den Wiedererwerb 
des Rechtes an Grabstätten je Grabstelle 
und Jahr
(zahlbar im Voraus in einer Summe für 
den Zeitraum der Verlängerung.)

a) anlässlich der Belegung der 2. Stelle 1/30 d. Gebühr
eines Wahlgrabes oder einer nach Nr. 2 
Wahlurnenstelle 

b) bei Reihengräbern  und Reihen- 1/30 d. Gebühr
urnenstellen nach Nr. 1
(nur in Ausnahmefällen bis zu 
10 Jahren zulässig )

c) bei sonstigen Verlängerungen oder 1/30 d. Gebühr
Wiedererwerb des Rechtes an einer nach Nr. 2
Grab- oder Urnenstelle 

II. Beerdigungsgebühren

1. für Ausheben, Zuwerfen und Anhügeln 
eines Grabes, jedoch ohne Bedecken mit 
Grastorf oder Bepflanzung

a) Erdgrab Q............

b) Urnengrab und Erdgrab für ein Kind 
bis zu 6 Jahren Q............

c) Zuschlag bei: außergewöhnlich 
schwierigen Bodenverhältnissen Q............
(Gestein, tiefgehender Frost, Morast, 
Tiefenbegräbnis)  

2. für Benutzung der Einrichtungen des 
Friedhofs einschl. Friedhofskapelle 
und Aufbahrung Q............

bei Nichtbenutzung der Kapelle oder Kirche Q............

III. Verwaltungsgebühren

1. Allgemeine Verwaltungsgebühr aus 
Anlass einer Bestattung Q............

2. für Genehmigung von Grabmalen und 
sonstigen baulichen Anlagen
(zahlbar bei Genehmigung) 

a) Gestattung der Aufstellung eines 
liegenden Kissensteins bis zu einer 
Höhe von 0,15 m oder einer Grabplatte Q............

b) Gestattung der Errichtung eines 
Grabmals mit einer Höhe von 
mehr als 0,15 m
aa) bei einstelligem Grab Q............
bb) bei mehrstelligem Grab (Wahlgrab) Q............
cc) Zuschlag für Grabmale mit 

einer Ansichtsfläche von mehr als 1m2 Q............
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3. für sonstige Verwaltungsleistungen

a) Berechtigungskarte zur Durchführung 
gewerblicher Arbeiten Q............
(bei Verstößen gegen die 
Friedhofsordnung wird die 
Berechtigungskarte nach erfolgloser 
Abmahnung entzogen) 

b) Genehmigung der Beerdigung 
eines Ortsfremden Q............
(entfällt bei Anrecht auf Beerdigung 
im Wahlgrab) 

IV. Sonstige Gebühren 

1. für jährliche Überprüfung der Sicherheit 
von stehenden Grabmalen und sonstigen 
stehenden baulichen Anlagen

a) für die Dauer der Ruhefrist Q............

b) bei Verlängerung von Rechten an 
Grabstellen pro Jahr Q............

2. für Abfallbeseitigung je Grabstelle 

a) für die Dauer der Ruhefrist 
pro Grabstelle Q............

b) bei Verlängerung von Rechten an 
Grabstellen pro Jahr Q............

3. für das Abräumen von Grabmalen tatsächlich 
entstehende Kosten 

einschl. MWSt.

4. Unterhaltung von Grabstellen bei 
Einebnung vor Ablauf des 
Nutzungsrechts pro Jahr Q............

§ 6 

Sonder- und Nebenleistungen 

Leistungen, die in dieser Gebührenordnung nicht genannt
sind, werden nur auf besondere Vereinbarung erbracht, wobei
das zu entrichtende Entgelt der Höhe des tatsächlichen Auf-
wandes einschließlich Mehrwertsteuer entspricht. 

§ 7 

In-Kraft-Treten 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer kir-
chenaufsichtlichen Genehmigung durch das Landeskirchen-
amt und Anhörung der politischen Gemeinde am Tage nach der
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Friedhofsgebührenordnung
treten alle bisherigen Friedhofsgebührenordnungen außer
Kraft. 

..............................................., den .....................................

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde ..........................
Kirchenvorstand 

(Siegel) 

............................................... ...............................................
Pfarrer/in Kirchenverordnete/r

Es wird bestätigt, dass die vorstehende Friedhofsgebühren-
ordnung der (Samt-) Gemeinde/Stadt .........................................
gemäß § 4 des Braunschweigischen Gesetzes über das Fried-
hofs- und Bestattungswesen vom 23.11.1927 zwecks Anhö-
rung vorgelegen hat. 

..............................................., den .....................................

(Siegel) 

............................................... ...............................................
(Ober-)Bürgermeister (Samt-)Gemeinde-(Ober)

Stadtdirektor

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit
gemäß § 53 Abs. 2 der Kirchengemeindeordnung aufsichtlich
genehmigt. 

Wolfenbüttel, den ......................

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig 
Landeskirchenamt  

(Siegel) 

i . A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bekanntmachung über die Änderung in 
der Zusammensetzung der Arbeits- und 

Dienstrechtlichen Kommission 

Wir geben hiermit die im Kirchl. Amtsbl. der Ev.-luth. Lan-
deskirche Hannovers vom 11. Dezember 2006 (Kirchl.
Amtsbl. Hannover Stck. 08/2006 S.163) mitgeteilte Änderung
in der Zusammensetzung der Arbeits- und Dienstrechtlichen
Kommission bekannt. 

Die Bekanntmachung über die letzte Änderung in der
Zusammensetzung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kom-
mission wurde im Amtsblatt vom 15. Januar 2007, S. 12 ver-
öffentlicht.

Wolfenbüttel, den 22. Januar 2007 

Landeskirchenamt

Dr.  F i s che r  
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Änderung in der Zusammensetzung der Arbeits-
und Dienstrechtlichen Kommission

Hannover, den 7. November 2006 

Die Zusammensetzung der Arbeits- und Dienstrechtlichen
Kommission (Mitteilung vom 27. März 2006 – Kirchl. Amtsbl.
S. 30 –, vom 16. Juni 2006 – Kirchl. Amtsbl. S. 94 – und vom
16. August 2006 – Kirchl. Amtsbl. S. 118 –) hat sich wie folgt
geändert:

Vertreter der Dienstherren
und Ausstellungsträger

a) aus der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in
Braunschweig 

Herr Landeskirchenoberamtrat Harald Dube, Wolfen-
büttel 

scheidet als stellvertretendes Mitglied aus der Arbeits- und
Dienstrechtlichen Kommission aus. 

Der Rat beruft 

Herrn Landeskirchenrat Christian Fehrmann,Wolfen-
büttel 

mit Wirkung vom 1. Oktober 2006 zum stellvertretenden
Mitglied der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission und 

Herrn Oberlandeskirchenrat Hans-Peter Vollbach,
Wolfenbüttel,

mit Wirkung vom 1. November 2006 zum stellvertretenden
Mitglied der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission. 

b) aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg

Herr Oberkirchenrat Dieter Schrader, Oldenburg,
scheidet als Mitglied aus der Arbeits- und Dienstrecht-

lichen Kommission aus. 

Der Rat beruft 

Herrn Oberkirchenrat Wolfram Friedrichs, Olden-
burg, 

mit Wirkung vom 1. Oktober 2006 zum Mitglied der
Arbeits-und Dienstrechtlichen Kommission.

Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen 

– Geschäftsstelle –

Beh rens  

Ausschreibung von Pfarrstellen 
und anderen Stellen 

Pfarrstelle Harriehausen mit Ellierode und Hachenhausen
dazu Wahrnehmung der pfarramtlichen Aufgaben in
Ackenhausen und Wolperode im Umfang von 100 %.

Die Besetzung erfolgt durch die Kirchenregierung. Bewer-
bungen sind mit Lebenslauf bis zum 31. März 2007 an das
Landeskirchenamt zu richten. 

Pfarrstelle Blankenburg im Umfang von 100 %. 
Blankenburg liegt in einer landschaftlich, touristisch und

kulturell attraktiven Region des Harzes. Die Stadt ist als Kur-

ort verkehrstechnisch günstig zwischen die Städte Wernigero-
de, Halberstadt und Quedlinburg eingebettet. Alle Grund- und
weiterführenden Schulen sind am Ort vorhanden. Besonders
erwähnenswert sind die Betreuungsmöglichkeiten von Klein-
kindern. Bei einer Einwohnerzahl von 16.000 sind ca. 12 %
evangelische Christen und davon in der Gemeinde ca. 50 %
älter als 70 Jahre. 

Als Gemeindezentrum dient der sanierte historische „Geor-
genhof“, in den Lutherkirche, das Frauen- sowie Jugendzen-
trum integriert sind. 

Zusätzlich besteht die „Kirche am Markt“, die mit einer
Sonderpfarrstelle besetzt ist und einen missionarischen Auf-
trag wahrnimmt. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen der
Gemeinde–pfarrstelle und ,,Kirche am Markt“ erwünscht. Die
zwei Gottesdienststellen werden gemeinsam versorgt. Zusätz-
lich werden regelmäßig Gottesdienste in den Pflegeheimen
durchgeführt. Die aus vier Gemeinden zusammengeschlosse-
ne Gemeinschaft sucht einen/e Pfarrerin/Pfarrer, die/der Ver-
bindendes fördert und Konflikte lösen kann. Die Begleitung
der zahlreichen Kreise und der ehrenamtlichen Mitarbeiter
sowie die enge Zusammenarbeit mit dem engagierten haupt-
amtlichen Kirchenmusiker werden erwartet. Der wachsende
Anteil jüngerer Gemeindemitglieder erfordert die Fähigkeit,
auf alle Altersgruppen zugehen zu können. Im Rahmen der
offenen Gemeindearbeit sollte ferner die Bereitschaft zur Inte-
gration kirchenferner Personen in die Gemeindearbeit beste-
hen. 

Die Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl. Bewerbungen
sind mit Lebenslauf bis zum 31. März 2007 über das Landes-
kirchenamt an den Kirchenvorstand Blankenburg zu richten. 

Pfarrstelle Heilig Kreuz Flechtorf mit St. Jürgen Beienro-
de im Umfang von 100 %. 

Die Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl. Bewerbungen
sind mit Lebenslauf bis zum 31. März 2007 über das Landes-
kirchenamt an die Kirchenvorstände Flechtorf und Beienrode
zu richten. 

Pfarrstelle St. Georg Delligsen Bezirk I im Umfang von 
100 %

Die Pfarrstelle ist seit dem 01.08.2006 vakant. Es handelt
sich um eine Pfarrstelle in einem Pfarrverband, deren Dienst-
umfang nur den Ort Delligsen umfasst.

Zur Unterstützung und Fortführung der bestehenden Arbeit
mit Kindern, Jugendlichen, Senioren und Familien wünscht
sich die Kirchengemeinde eine/n engagierte/n Pfarrer/in.

Zur Kirchengemeinde gehört ein Kindergarten mit Vor-
und Nachmittagsgruppen. Kooperationen bestehen mit Nach-
barpfarrämtern insbesondere im Bereich Konfirmandenarbeit,
Gemeindepartnerschaft mit England und ökumenischen Part-
nern. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter freuen sich auf eine kon-
struktive Zusammenarbeit.

Delligsen hat rund 4000 Einwohner mit ca. 2000 evangeli-
schen Gemeindegliedern. Es ist ein ansprechender Ort mit
einem großen Neubaugebiet, guten Einkaufsmöglichkeiten,
ärztlicher Versorgung, Grund- und Realschule. Gymnasien
und Fachschulen befinden sich in 10 km Entfernung und sind
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Die Besetzung erfolgt durch die Kirchenregierung. Bewer-
bungen sind mit Lebenslauf bis zum 31. März 2007 an das
Landeskirchenamt zu richten.
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Besetzung von Pfarrstellen 
und anderen Stellen 

Die Pfarrstelle Destedt mit Abbenrode und Hemkenro-
de ab 1. März 2007 mit Pfarrer Thomas Posten, bisher Pfar-
rer in der Ev. Kirche der Pfalz. 

Die Pfarrstelle Riddagshausen-Gliesmarode Bezirk II
(Klosterkirche) mit befristetem Zusatzauftrag 50 %
Kirchliche Stätte mit besonderer Frequentierung ab 1.
März 2007 mit Pfarrer Güntzel Schmidt, bisher Wichernkir-
che Lehndorf-Kanzlerfeld Bezirk II. 

Eine Pfarrstelle im Quartier St. Johannis und Martin
Luther Braunschweig ab 1. Januar 2007 mit Pfarrerin Doro-
thea Biersack, bisher Leitende Pfarrerin der Ev. Frauenhilfe,
Landesverband Braunschweig e. V. 

Die Pfarrstelle St. Blasius in Braunschweig (Dom-Kirchen-
gemeinde) im Umfang von 75 % mit 25 % Zusatzauftrag
Pastoralpsychologischer Dienst für die Dauer von 5 Jahren
ab 1. Februar 2007 mit Pfarrer Christian Kohn, bisher Hon-
delage. 

Personalnachrichten 

Landeskirchenamt 

Ruhestand

Landeskirchenoberamtsrätin Heike Loseries, Braun-
schweig, ist mit Ablauf des 28. Februar 2007 in den Ruhestand
getreten. 

Landeskirchenamtsrat Hans-Jürgen Krüger, Lehrte, ist
mit Ablauf des 28. Februar 2007 in den Ruhestand getreten. 

Elternzeit 

Pfarrerin Iris Wilke unter Verlust der Pfarrstelle St. Pau-
lus Salzgitter-Lebenstedt zum 30. April 2007. 

Ruhestand

Pfarrer Dr. Manfred Biersack, Vechelde, ist mit Ablauf
des 31. Januar 2007 in den Ruhestand getreten. 

Wolfenbüttel, 1. März 2007 

Landeskirchenamt 

Mül l e r

Das ELM hat uns gebeten, auf folgende Stellenausschreibung
hinzuweisen:

Das Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM) mit
Sitz in Hermannsburg sucht zum 01.09.20007 eine Theologin
/ einen Theologen in Vollzeit als

Lateinamerikareferent/in

Der/Die Lateinamerikareferent/in verantwortet die ökume-
nischen Beziehungen des ELM zu seinen Partnerkirchen in
Brasilien und Peru und arbeitet in der Deutschlandarbeit des
ELM mit.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter:
www.elm-mission.net

Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich bis zum 31.03.2007
an:

ELM Personalreferat
Wolfgang Zienterra
Georg-Haccius-Str. 9
29320 Hermannsburg

Das ELM pflegt als Werk der Ev.-luth. Landeskirchen Han-
novers, Braunschweig und Schaumburg-Lippe partnerschaftli-
che Beziehungen zu evangelischen Kirchen in Afrika, Latein-
amerika und Asien.

Wolfenbüttel, 1. März 2007

Landeskirchenamt

Mül l e r
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